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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Pentixapharm Holding AG, Berlin 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES 
LAGEBERICHTS 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Pentixapharm Holding AG, Berlin, – bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Rumpfge-
schäftsjahr vom 18. März 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht der Pentixapharm Holding AG, der mit dem Konzernlagebericht zusam-
mengefasst ist, für das Rumpfgeschäftsjahr vom 18. März 2024 bis zum 31. Dezember 2024 
geprüft. Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten 
Bestandteile des Lageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

▪ entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Rumpfgeschäftsjahr vom 18. März 2024 
bis zum 31. Dezember 2024 und  

▪ vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum La-
gebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ ge-
nannten Bestandteile des Lageberichts. 

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-
APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
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weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-
APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO 
erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen.  

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflicht-
gemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das 
Rumpfgeschäftsjahr vom 18. März bis zum 31. Dezember 2024 waren. Diese Sachverhalte 
wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei 
der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prü-
fungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Werthaltigkeit der Anteile an verbundenen Unternehmen 

Zugehörige Informationen im Jahresabschluss 

Zu den bezüglich der Werthaltigkeit der Anteile an verbundenen Unternehmen angewandten 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die Angaben zu den Finanzan-
lagen im Anhang in Abschnitt II. „Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“. 

Sachverhalt und Risiko für die Prüfung 

In der Bilanz der Pentixapharm Holding AG werden Anteile an verbundenen Unternehmen in 
Höhe von insgesamt € 69,5 Mio. ausgewiesen, was insgesamt rd. 90 % der Bilanzsumme der 
Gesellschaft entspricht. Die Anteile betreffen die Beteiligung an der Pentixapharm AG, an der 
die Pentixapharm Holding AG sämtliche Aktien hält.  Die Anteile wurden von der Gesellschaft 
einem Werthaltigkeitstest unterzogen, um einen möglichen Abschreibungsbedarf zu ermitteln. 
Als Ergebnis des Werthaltigkeitstest ergab sich kein Abwertungsbedarf der Anteile an verbun-
denen Unternehmen. Das Ergebnis dieser Werthaltigkeitstests ist in hohem Maße von der 
Einschätzung der künftigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Gesellschaft und der Höhe 
des verwendeten Diskontierungszinssatzes abhängig. Vor dem Hintergrund der diesen Be-
wertungen zugrundeliegenden Unsicherheiten sowie der im Rahmen der Bewertungen zu tref-
fenden subjektiven Annahmen und Schätzungen ist die Werthaltigkeit der Anteile an verbun-
denen Unternehmen ein besonders wichtiger Prüfungssachverhalt. 

Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir mit Unterstützung von Bewertungsspezialisten unseres 
Unternehmens den von der Pentixapharm Holding AG implementierten Planungsprozess für 
die Werthaltigkeit der Anteile an verbundenen Unternehmen auf mögliche Fehlerrisiken 
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analysiert und uns ein Verständnis über die Prozessschritte sowie die der Planung zugrunde 
liegenden Annahmen verschafft.  

Zur Beurteilung der Angemessenheit der für die Bewertung prognostizierten Zahlungsmittel-
überschüsse (Free Cashflows) haben wir die vom Management zugrunde gelegten internen 
und externen Informationen analysiert. Dabei haben wir insbesondere nachvollzogen, ob die 
Planannahmen das Geschäftsmodell der Pentixapharm AG sowie die daraus erwarteten Ver-
wertungsmöglichkeiten für die jeweiligen Entwicklungsprojekte (PentixaFor und PentixaTher) 
wirtschaftlich sachgerecht und risikoadäquat abbilden. Die wesentlichen Annahmen zur Um-
satz- und Ergebnisplanung haben wir mit dem verantwortlichen Management diskutiert und 
uns auf dieser Basis ein Verständnis über deren Angemessenheit verschafft. 

Die Pentixapharm AG befindet sich aktuell in fortgeschrittenen Verhandlungen für eine umfas-
sende Auslizenzierung des Compounds PentixaFor. Die aus der geplanten Auslizenzierung 
erwarteten Zahlungsströme fanden Eingang in das uns vorgelegte Bewertungsmodell zur 
Werthaltigkeitsprüfung und bilden nach unserer Einschätzung den Verhandlungsstand zwi-
schen der Pentixapharm AG und der potenziellen Lizenznehmerin sachgerecht ab. 

Im Rahmen unserer Werthaltigkeitsprüfung haben wir gewürdigt, ob die Risikoäquivalenz zwi-
schen den prognostizierten Überschüssen und dem angewendeten Diskontierungszinssatz 
gegeben ist und das Bewertungsergebnis methodisch sachgerecht hergeleitet wurde. Ferner 
haben wir durch Sensitivitätsanalysen mögliche Wertminderungsrisiken bei Änderungen von 
wesentlichen Bewertungsannahmen eingeschätzt. Im Ergebnis unserer Prüfung zeigte sich, 
dass der beizulegende Zeitwert aus der geplanten Auslizenzierung von PentixaFor den Buch-
wert der Anteile an verbundenen Unternehmen deutlich übersteigt und damit allein bestätigt.  

Ergänzend haben wir auch die Marktkapitalisierung der Pentixapharm Holding AG zum Stich-
tag für die Beurteilung und Plausibilisierung der Ergebnisse des Werthaltigkeitstests herange-
zogen. Es ergab sich hieraus kein Hinweis für einen möglichen Wertminderungsbedarf der 
Anteile an verbundenen Unternehmen. 

Auf Basis unserer Prüfungshandlungen konnten wir uns davon überzeugen, dass die vorge-
nommenen Einschätzungen und getroffenen Annahmen hinsichtlich der Ermittlung des beizu-
legenden Zeitwerts der Anteile an verbundenen Unternehmen begründet und ausgewogen 
sind. 

Sonstige Informationen  

Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind für die sonstigen Informationen verant-
wortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften Be-
standteile des Lageberichts: 

▪ die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB, auf die im Lagebericht Bezug 
genommen wird,  

▪ den Vergütungsbericht nach § 162 AktG, auf den im Lagebericht Bezug genommen wird. 
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Die sonstigen Informationen umfassen zudem: 

▪ die Versicherungen nach § 264 Abs. 2 S. 3 und § 289 Abs. 1 S. 5 HGB zum Jahresab-
schluss und Lagebericht, 

▪ den Bericht des Aufsichtsrats sowie 

▪ die übrigen Teile des Geschäftsberichts – ohne weitergehende Querverweise auf externe 
Informationen – mit Ausnahme des geprüften Jahresabschlusses und Lageberichts sowie 
unseres Bestätigungsvermerks. 

Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat sind gemeinsam für den Vergütungsbericht verant-
wortlich. Der Aufsichtsrat ist für den Bericht des Aufsichtsrats verantwortlich. Im Übrigen sind die 
gesetzlichen Vertreter für die sonstigen Informationen verantwortlich. 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die 
sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgend-
eine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.  

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen 
zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen: 

▪ wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, Lagebericht oder unseren bei der Prü-
fung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

▪ anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Mani-
pulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie da-
für verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-
benheiten entgegenstehen. 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.  

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als we-
sentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus  

▪ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende we-
sentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus 
Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose 
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen. 
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▪ erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen 
der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

▪ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.  

▪ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unan-
gemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlang-
ten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

▪ beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.  

▪ beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

▪ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und be-
urteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-
men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 
zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwai-
ger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
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Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir 
die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle 
Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden 
kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und sofern einschlägig, die zur Be-
seitigung von Unabhängigkeitsgefährdungen vorgenommenen Handlungen oder ergriffenen 
Schutzmaßnahmen.  

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den 
aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prü-
fungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei 
denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachver-
halts aus. 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen 
Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 317 Abs. 3a HGB 

Prüfungsurteil 

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, 
ob die in der Datei PENTIXAPHARM_HOLDING_AG_JAuZLB_ESEF-2024-12-31-de.zip 
(MD5-Hashwert: 4b1ad37b8a1adf04454b62ae763c228c) enthaltenen und für Zwecke der Of-
fenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts (im Folgen-
den auch als „ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das 
elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belangen entsprechen. In 
Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf die 
Überführung der Informationen des Jahresabschlusses und des Lageberichts in das ESEF-
Format und daher weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in der 
oben genannten Datei enthaltene Informationen. 

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten Datei enthaltenen und für 
Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektroni-
sche Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden „Vermerk 
über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ enthaltenen Prüfungsurteile 
zum beigefügten Jahresabschluss und zum beigefügten Lagebericht für das Rumpfgeschäfts-
jahr vom 18. März 2024 bis zum 31. Dezember 2024 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil 
zu den in diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben 
genannten Datei enthaltenen Informationen ab. 
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Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten Datei enthaltenen Wiedergaben des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3a HGB unter 
Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten 
elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB 
(IDW PS 410 (06.2022)) und des International Standard on Assurance Engagements 3000 
(Revised) durchgeführt. Unsere Verantwortung danach ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen“ weitergehend beschrieben. Unsere 
Wirtschaftsprüferpraxis hat den IDW Qualitätsmanagementstandard: Anforderungen an das 
Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) angewendet. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ESEF-Unter-
lagen 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-
Unterlagen mit den elektronischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB.  

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, 
die frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Vor-
gaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat sind. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Erstellung der ESEF-Unterlagen 
als Teil des Rechnungslegungsprozesses. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforde-
rungen des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

▪ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

▪ gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten 
internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstän-
den angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Kontrollen abzugeben. 
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▪ beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d.h. ob die die ESEF-
Unterlagen enthaltende Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in 
der zum Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezifikation für diese 
Datei erfüllt. 

▪ beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des ge-
prüften Jahresabschlusses und des geprüften Lageberichts ermöglichen. 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir wurden in der Gründungsurkunde vom 15. Februar 2024 zum Abschlussprüfer bestellt. 
Wir wurden am 20. November 2024 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind seit dem Geschäfts-
jahr 2024 als Abschlussprüfer der Pentixapharm Holding AG tätig.  

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem 
zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) 
in Einklang stehen.  

SONSTIGER SACHVERHALT – VERWENDUNG DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresabschluss 
und dem geprüften Lagebericht sowie den geprüften ESEF-Unterlagen zu lesen. Der in das 
ESEF-Format überführte Jahresabschluss und Lagebericht – auch die in das Unternehmens-
register einzustellenden Fassungen – sind lediglich elektronische Wiedergaben des geprüften 
Jahresabschlusses und des geprüften Lageberichts und treten nicht an deren Stelle. Insbe-
sondere ist der ESEF-Vermerk und unser darin enthaltenes Prüfungsurteil nur in Verbindung 
mit den in elektronischer Form bereitgestellten geprüften ESEF-Unterlagen verwendbar. 

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Udo Heckeler. 

Berlin, 14. April 2025 

Forvis Mazars GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

Udo Heckeler  David Reinhard 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 



Anlage 1

A K T I V A 18.3.2024 P A S S I V A 18.3.2024

€     €     €      €     €     €      
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

Finanzanlagen I. Gezeichnetes Kapital 24.795.477,00 50.000,00
Anteile an verbundenen Unternehmen 69.518.536,43 0,00 II. Kapitalrücklage 53.193.059,43 0,00

III. Bilanzverlust -1.538.924,39 0,00
B. Umlaufvermögen 76.449.612,04 (50.000,00)

I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände B. Rückstellungen
Sonstige Vermögensgegenstände 35.299,44 0,00 Sonstige Rückstellungen 330.708,33 0,00

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 7.239.728,00 50.000,00
7.275.027,44 (50.000,00) C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 20.214,50 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 55.382,83 0,00 2. Sonstige Verbindlichkeiten 48.411,83 0,00

davon aus Steuern: € 1.361,83 68.626,33 (0,00)

76.848.946,70 50.000,00 76.848.946,70 50.000,00

Pentixapharm Holding AG, Berlin

B I L A N Z zum 31. Dezember 2024

Amtsgericht Charlottenburg, HRB 262201



Anlage 2

€     €     

1. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -62.076,59

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -2.823,56

-64.900,15

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.552.204,79

3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 78.180,55

4. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag/Bilanzverlust -1.538.924,39

Pentixapharm Holding AG

G E W I N N -   U N D   V E R L U S T R E C H N U N G
für das Rumpfgeschäftsjahr vom 18. März bis zum 31. Dezember 2024
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I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 

Die Pentixapharm Holding AG (im Folgenden auch kurz „PTX“ oder „Gesellschaft“ genannt) 
wurde mit notariellem Vertrag vom 15. Februar 2024 gegründet und hat ihren Sitz in Berlin. 
Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Nummer 
HRB 262201 eingetragen. Die Einzahlung des Grundkapitals erfolgte am 18. März 2024, die 
Eintragung in das Handelsregister am 25. März 2024. Die Eröffnungsbilanz der PTX wurde 
auf den 18. März 2024 erstellt. 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 der PTX wurde nach den Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches sowie den einschlägigen Vorschriften des Aktien-Gesetzes 
aufgestellt. 

Die Aktien der Pentixapharm Holding AG sind im Prime Standard an der Frankfurter 
Wertpapierbörse notiert. Die Gesellschaft gilt gemäß § 267 Abs. 3 Satz 2 HGB als große 
Kapitalgesellschaft.  

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft stimmt mit dem Kalenderjahr überein. Der Zeitraum vom 
18. März bis zum 31. Dezember 2024 bildet ein Rumpfgeschäftsjahr.   

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 
HGB) aufgestellt. 

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB). 
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II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Im Einzelnen wurden die Folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet. 

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden 
Wert angesetzt, soweit es sich um eine voraussichtlich dauernde Wertminderung handelt. 
Sofern die Gründe für eine Wertminderung nicht mehr vorliegen, erfolgt eine Zuschreibung. 

Die Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert oder 
ihren Anschaffungskosten bewertet.  

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennbetrag bewertet. 

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die 
Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Auflösung des Postens 
erfolgt linear entsprechend im Zeitablauf.  

Das Eigenkapital wird zum Nennwert bilanziert. 

Die Rückstellungen berücksichtigen in angemessenen Umfang alle erkennbaren Risiken und 
ungewissen Verbindlichkeiten sowie drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie 
werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungs-
betrag angesetzt.  

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.  

 

Vorgänge von außergewöhnlicher Bedeutung 
 

Der Vorstand der Eckert & Ziegler SE, Berlin hatte am 20. Oktober 2023 mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats beschlossen, sämtliche von ihr an der Pentixapharm AG gehaltenen 
Aktien, d.h. ihre sämtlichen 21.600.000 Aktien von insgesamt 21.700.000 Aktien der 
Pentixapharm AG, im Wege der Abspaltung zur Aufnahme nach dem Umwandlungsgesetz 
(UmwG) zu Buchwerten auf ihre im Februar 2024 gegründete Tochtergesellschaft 
Pentixapharm Holding AG zu übertragen. Am 26. Juni 2024 haben sowohl die Aktionäre der 
Eckert & Ziegler SE als auch der PTX dem am 3. Mai 2024 zu den jeweiligen 
Handelsregistern der Gesellschaften eingereichten Entwurf des Abspaltungs- und 
Übernahmevertrags zugestimmt. Die Einbringung zur Abspaltung wurde mit der Eintragung 
in die jeweiligen Handelsregister am 2. Oktober 2024 wirksam. Seit diesem Zeitpunkt wird 
die Pentixapharm AG als Tochtergesellschaft der Pentixapharm Holding AG bilanziert. 

Zuvor hatte die PTX bereits 100.000 Aktien an der Pentixapharm AG erworben, so dass sie 
nunmehr sämtliche Aktien der Gesellschaft hält. 
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III. Angaben zu Posten der Bilanz 

Die PTX hält folgende Anteile an verbundenen Unternehmen, die Angaben stammen aus 
dem Jahresabschluss 2024, wobei das Eigenkapital bereits das Jahresergebnis beinhaltet: 

     

Name und Firmensitz 

 

Höhe des Anteils 
am Kapital 

Eigenkapital 

in Tsd. € 

Ergebnis 

 in Tsd. € 

    %   

Pentixapharm AG, Berlin 100 10.104 -28.452 

Die Anteile an der Pentixapharm AG, Berlin wurden zu einem geringen Anteil erworben, und 
im Übrigen im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung durch die Abspaltung von der 
Eckert & Ziegler SE in die Pentixapharm Holding AG eingebracht. (siehe auch Erläuterungen 
zu „Vorgänge von außergewöhnlicher Bedeutung). Zudem erfolgte eine Zahlung von 
11.000 Tsd. € in die Kapitalrücklage der Pentixapharm AG. 

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten neben Ertragsteuerforderungen in Höhe 
von 21 Tsd. €  Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus Umsatzsteuer in Höhe von 
14 Tsd. €. 

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 

Die flüssigen Mittel betreffen die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 7.240 Tsd. €. 

Grundkapital 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 24.795.477 €, eingeteilt in 24.795.477 auf den 
Namen lautende Stückaktien, und ist vollständig einbezahlt. Jede Aktie gewährt eine Stimme 
und ist maßgebend für den Anteil am Gewinn. 

Die Pentixapharm Holding AG wurde am 15. Februar 2024 mit einem Grundkapital von 
50.000 €, eingeteilt in 50.000 auf den Namen lautende Stückaktien, gegründet. 

Sachkapitalerhöhung 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Juni 2024 wurde das Grundkapital der 
Gesellschaft gegen Sacheinlage um 20.845.477 € erhöht ("Abspaltungskapitalerhöhung") 
durch Ausgabe von 20.845.477 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ("Neue Aktien 
1"). Der Ausgabebetrag der Neuen Aktien 1 betrug 1,00 € je Aktie, der 
Gesamtausgabebetrag mithin 20.845.477 €. Ein zusätzliches Aufgeld (Agio) wurde nicht 
geschuldet. Die Neuen Aktien 1 sind für die Geschäftsjahre ab dem 25. März 2024 
gewinnberechtigt. 

Die Neuen Aktien 1 wurden ausgegeben als Gegenleistung für die Übertragung von 
sämtlichen von der Eckert & Ziegler SE gehaltenen 21.600.000 auf den Inhaber lautende 
Stückaktien an der Pentixapharm AG mit Sitz in Würzburg (damals eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Würzburg unter HRB 16940; die „Pentixapharm AG"), 
entsprechend 99,54% des Grundkapitals der Pentixapharm AG, aufgrund des Abspaltungs- 
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und Übernahmevertrags zwischen der Eckert & Ziegler SE mit Sitz in Berlin, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 262034 B („EZSE"), als 
übertragendem Rechtsträger und der PTX als übernehmendem Rechtsträger in der am 3. 
Mai 2024 im Entwurf jeweils zum Handelsregister der beiden beteiligten Gesellschaften 
eingereichten Fassung. 

Soweit der Wert, zu dem die durch die Eckert & Ziegler SE erbrachte Sacheinlage von der 
Gesellschaft übernommen wird, also der handelsrechtliche Buchwert des Abzuspaltenden 
Vermögens zum Abspaltungsstichtag, den oben genannten Gesamtausgabebetrag der 
Abspaltungskapitalerhöhung übersteigt, wird dieser Betrag in die Kapitalrücklage der 
Gesellschaft gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB eingestellt.  

Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 26. Juni 2024 
und der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom 26.06.2024 Teile des 
Vermögens der ESZE als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung 
übernommen. Die Spaltung ist mit der gleichzeitig erfolgten Eintragung in das Register des 
Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam geworden 

Der Beschluss wurde wirksam und die Sachkapitalerhöhung in Höhe von 20.845.477 € auf 
dann 20.895.477 € am 02. Oktober 2024 ins Handelsregister eingetragen. 

Barkapitalerhöhung 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Juni 2024 wurde der Vorstand ermächtigt 
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 11.000.000 € gegen Bareinlage zu erhöhen 
("Barkapitalerhöhung II") durch Ausgabe von bis zu 11.000.000 neuen, auf den Namen 
lautenden Stückaktien ("Neue Aktien 3"). Der Ausgabebetrag der Neuen Aktien 3 hätte 
1,00 € je Aktie betragen , der Gesamtausgabebetrag mithin bis zu  11.000.000 €. Die Neuen 
Aktien 3 wären für die Geschäftsjahre ab dem 25. März 2024 gewinnberechtigt. Der 
damaligen Alleinaktionärin wurde das gesetzliche Bezugsrecht gewährt. Die Alleinaktionärin 
beabsichtigte, auf die Ausübung ihrer Bezugsrechte zu verzichten. Nicht von der 
Alleinaktionärin gezeichnete Neue Aktien 3 konnten im Rahmen eines öffentlichen Angebots 
auf Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
gebilligten Wertpapierprospekts zu einem vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
noch festzusetzenden Platzierungspreis von mindestens 4,70 € je Aktie frei verwertet 
werden. Zur Zeichnung und Übernahme der Neuen Aktien 3 zum Ausgabebetrag wurde ein 
Kreditinstitut und/oder Wertpapierinstitut zugelassen, mit der Verpflichtung, mindestens ein 
Viertel des geringsten Ausgabebetrags von 1,00 €, d.h. 0,25 € je Neuer Aktie 3, vor 
Anmeldung der Durchführung der Barkapitalerhöhung II einzuzahlen und den verbleibenden 
Ausgabebetrag von 0,75 € je Neuer Aktie 3 sowie den Platzierungsmehrerlös nach 
Eintragung der Durchführung der Barkapitalerhöhung II einzuzahlen bzw. an die Gesellschaft 
abzuführen. Der Vorstand wurde ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der 
Barkapitalerhöhung II und ihrer Durchführung, insbesondere den Platzierungspreis, etwaige 
weitere zugelassene Zeichner und die weiteren Bedingungen für die Ausgabe der Neuen 
Aktien 3 festzusetzen. Die Durchführung der Barkapitalerhöhung II konnte auch in mehreren 
Tranchen zum Handelsregister angemeldet werden.  

Der Beschluss über die Barkapitalerhöhung II hätte unwirksam werden können, wenn 
innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag der genannten Hauptversammlung oder, sofern 
Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklagen gegen den korrespondierenden Beschluss der 
Hauptversammlung der Eckert & Ziegler SE vom 26. Juni 2024 über die Zustimmung zum 
Abspaltungs- und Übernahmevertrag zwischen der Eckert & Ziegler SE und der 
Pentixapharm Holding AG erhoben worden wäre, innerhalb von sechs Monaten nachdem 
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die entsprechenden Gerichtsverfahren rechtskräftig beendet wurden bzw., sofern ein 
Unbedenklichkeitsbeschluss nach §16 Abs. 3 UmwG ergeht, innerhalb von sechs Monaten 
nach diesem Beschluss die Barkapitalerhöhung II durchgeführt wurde. Hierzu kam es jedoch 
nicht. 

Durch Beschluss des Vorstandes vom 16. September 2024, wurden im Rahmen eines 
öffentlichen Angebotes auf Grundlage eines von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekte 
bis zu 3.900.000 Neue Aktien 3 platziert. Der Aufsichtsrat stimmte diesem 
Vorstandsbeschluss am gleichen Tag zu. Diese Kapitalerhöhung wurde am 08. Oktober 
2024 ins Handelsregister eingetragen. So dass ab diesem Tag ein Grundkapital in Höhe von 
24.795.477 € vorhanden war. 

Genehmigtes Kapital 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Juni 2024 wird der Vorstand ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 25. 
Juni 2029 um insgesamt bis zu 10.447.738 € durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis 
zu 10.447.738 Stück neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2024). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Der 
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen.  

Der Ausschluss des Bezugsrechts ist dabei nur in folgenden Fällen zulässig: 

(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der 
Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger 
dieser Segmente), die ausgegebenen Aktien 20 % des Grundkapitals nicht 
übersteigen und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der 
bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und 
Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich 
im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und alle 
eventuellen weiteren Voraussetzungen von §186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt 
sind. Auf den Betrag von 20 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der 
auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum 
Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund anderer entsprechender Ermächtigungen 
unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender 
Anwendung des §186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise 
veräußert werden, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im 
Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen 
Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des 
Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft 
bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den 
Dritten zu zahlen ist; 

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, 
gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete 
Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch 
Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen 
Finanzinstrumenten; 

(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigem der von der 
Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen 
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Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach 
Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer 
Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde;  

(iv) um Aktien im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder anderen aktienbasierten 
(Vergütungs-) Programmen gegen Bar- und/oder Sacheinlagen an Mitglieder des 
Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder des Vertretungsorgans eines mit der 
Gesellschaft verbundenen Unternehmens und/oder an Arbeitnehmer der 
Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens auszugeben; 

(v) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen; oder 

(vi) in sonstigen Fällen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen 
Interesse der Gesellschaft liegt.  

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung 
festzulegen. Der Vorstand wird ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß 
§186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder einem nach § 53 
Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen 
tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären 
zum Bezug anzubieten. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung 
entsprechend dem jeweiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten 
Kapital 2024 abzuändern. 

Kapitalrücklagen 

In der Kapitalrücklage ist der Betrag ausgewiesen, der bei der Ausgabe von Anteilen 
einschließlich von Aktien über den Nennbetrag hinaus (Agio) erzielt wurde. 

Im Rahmen der Abspaltung zur Einbringung der Pentixapharm AG in die Gesellschaft ergab 
sich ein Agio in Höhe von 37.203 Tsd. € und im Rahmen der durchgeführten 
Barkapitalerhöhung über 3.900.000 Aktien wurde eine Agio von 15.990 Tsd. € erzielt.  

Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder 
Genussrechte 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Juni 2024 wird der Vorstand ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25. Juni 2029 einmalig oder mehrfach Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechte mit oder ohne Wandlungs- 
oder Bezugsrechte (gemeinsam nachfolgend auch „Schuldverschreibungen" genannt) im 
Gesamtnennbetrag von bis zu 18.500.000,00 € zu begeben. Den Inhabern der im 
vorhergehenden Satz genannten Schuldverschreibungen können Wandlungs- oder 
Bezugsrechte auf bis zu 3.936.170 Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag 
am Grundkapital in Höhe von jeweils 1,00 € gewährt werden. Die Wandlungs- und 
Bezugsrechte können aus einem in dieser oder in künftigen Hauptversammlungen zu 
beschließenden bedingten Kapital, aus einem in dieser oder künftigen Hauptversammlungen 
zu beschließenden genehmigten Kapital und/oder aus Barkapitalerhöhung und/oder aus 
bestehenden Aktien bedient werden und/oder einen Barausgleich anstelle der Lieferung von 
Aktien vorsehen. 

Die Schuldverschreibungen können gegen Barleistungen und auch gegen Sachleistungen 
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begeben werden, sofern der Wert der Sachleistung den Ausgabepreis erreicht. Die 
Schuldverschreibungen können ferner unter Beachtung des zulässigen maximalen 
Gesamtnennbetrages außer in Euro auch in der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes 
begeben werden. Die Schuldverschreibungen können mit oder ohne Laufzeit begeben 
werden. Die Schuldverschreibungen können auch durch eine Konzerngesellschaft der 
Gesellschaft im Sinne von §18 AktG ausgegeben werden, an der die Gesellschaft 
unmittelbar oder mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist; für diesen Fall wird der Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für die 
jeweiligen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder die Genussrechte zu 
übernehmen und den Inhabern von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen oder 
Genussrechten Options- bzw. Wandlungsrechte auf Aktien der Gesellschaft zu gewähren. 
Bei der Ausgabe der Schuldverschreibungen steht den Aktionären ein gesetzliches 
Bezugsrecht zu, sofern nicht das Bezugsrecht gemäß den nachfolgenden Regelungen 
ausgeschlossen wird. Werden die Schuldverschreibungen von einer Konzerngesellschaft 
ausgegeben wie vorstehend unter d) beschrieben, so ist die Gesellschaft verpflichtet, die 
Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts an die Aktionäre sicher zu stellen, sofern nicht 
das Bezugsrecht gemäß den nachfolgenden Regelungen ausgeschlossen wird. Die 
Schuldverschreibungen können auch einem Emissionsmittler mit der Verpflichtung 
angeboten werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre auszuschließen, (i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;(ii) um die 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder die Genussrechte, die mit einem 
Wandlungs- oder Bezugsrecht versehen sind, einzelnen Investoren zur Zeichnung 
anzubieten, soweit unter entsprechender Beachtung von §186 Abs. 3 Satz 4 AktG der Anteil 
der aufgrund dieser Schuldverschreibungen auszugebenden Aktien 20% des bei 
Wirksamwerden dieser Ermächtigung und bei der Beschlussfassung über die Ausübung der 
Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabepreis der 
Schuldverschreibungen den nach anerkannten Methoden der Finanzmathematik ermittelten 
theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Auf den 
Betrag von 20% des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die 
aufgrund einer anderen entsprechenden Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
beziehungsweise veräußert werden, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten 
ist; (iii) um die Genussrechte ohne Wandlungs- oder Bezugsrecht einzelnen Investoren zur 
Zeichnung anzubieten, soweit der Ausgabepreis den nach anerkannten Methoden der 
Finanzmathematik ermittelten theoretischen Marktwert der Genussrechte nicht wesentlich 
unterschreitet und soweit die Genussrechte lediglich obligationsähnlich ausgestaltet sind, 
d.h. weder mitgliedschaftsähnliche Rechte noch Wandlungs- oder Bezugsrechte auf Aktien 
der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und sich die 
Höhe der Ausschüttung nicht nach der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns 
oder der Dividende richtet; (iv) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von Umtausch- 
und Bezugsrechten, die von der Gesellschaft oder Konzernunternehmen der Gesellschaft 
auf Aktien der Gesellschaft eingeräumt wurden, in dem Umfang ein Bezugsrecht auf 
Schuldverschreibungen, die nach dieser Ermächtigung ausgegeben werden, zu gewähren, 
wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Bezugsrechts beziehungsweise nach 
Erfüllung einer etwaigen Wandlungspflicht zustünde (Verwässerungsschutz), oder (v) soweit 
Schuldverschreibungen gegen Sachleistungen, insbesondere zum Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen 
Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen 
Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, 
Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten, begeben werden und der 
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Ausschluss des Bezugsrechts im überwiegenden Interesse der Gesellschaft liegt. 

Bei Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit 
Wandlungs- oder Bezugsrecht ist ein Umtausch- oder Bezugsverhältnis festzulegen. Das 
Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags einer einzelnen 
Schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie. Das 
Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division des unter dem Nennbetrag liegenden 
Ausgabepreises einer Schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für 
eine Aktie ergeben. Diese Regelungen gelten entsprechend für das Bezugsverhältnis. Der 
jeweils festzusetzende Wandlungs-/Options- oder Bezugspreis für eine Aktie muss 
mindestens 80 % des durchschnittlichen Börsenkurses der Aktie der Gesellschaft an den 
letzten zehn Börsenhandelstagen vor der Beschlussfassung des Vorstandes über die 
Ausgabe der Schuldverschreibungen in der Eröffnungsauktion im XETRA®-Handel an der 
Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem von der Deutschen Börse AG bestimmten 
Nachfolgesystem) oder, sofern ein XETRA®-Handel in Aktien der Gesellschaft nicht 
stattfindet, derjenigen Börse an der in diesen zehn Börsenhandelstagen die meisten Aktien 
(Anzahl) der Gesellschaft in Summe gehandelt wurden, betragen. Für den Fall, dass die 
Gesellschaft während der Laufzeit der nach dieser Ermächtigung ausgegebenen 
Schuldverschreibungen unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre das 
Grundkapital erhöht oder weitere Schuldverschreibungen, einschließlich 
Gewinnschuldverschreibungen oder Genussrechte, mit Umtausch- oder Bezugsrechten auf 
Aktien der Gesellschaft ausgibt, ohne dass zugleich auch den Inhabern der nach diesem 
Beschluss ausgegebenen und mit einem Umtausch- oder Bezugsrecht versehenen 
Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung ihres 
Umtausch- oder Bezugsrechts zustehen würde, können in den Ausgabebedingungen der 
Schuldverschreibungen insbesondere die nachfolgenden Regelungen vorgesehen werden 
(Verwässerungsschutzklausel): (i) Kapitalerhöhung gegen Einlagen und Gewährung von 
sonstigen Bezugsrechten Im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Einlagen unter Gewährung 
von Bezugsrechten oder der Gewährung von sonstigen Bezugsrechten wird der 
Wandlungspreis um den Bezugsrechtswert ermäßigt. Der „Bezugsrechtswert" entspricht 
dabei (i) dem durchschnittlichen Börsenkurs des den Aktionären zustehenden Bezugsrechts 
an den letzten zehn Börsenhandelstagen der Bezugsrechte in der Eröffnungsauktion im 
XETRA®-Handel (oder einem von der Deutschen Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) 
oder, sofern ein XETRA®-Handel in Aktien der Gesellschaft nicht stattfindet, eines solchen 
im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, oder, sofern weder ein XETRA®-Handel in 
Aktien der Gesellschaft noch ein Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse 
stattfindet, derjenigen Börse, an der in diesen zehn Börsenhandelstagen die meisten Aktien 
(Anzahl) der Gesellschaft in Summe gehandelt wurden, oder, soweit ein Handel mit 
Bezugsrechten im XETRA®-Handel oder im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse 
oder einer anderen Börse nicht stattfindet, (ii) dem von der in den Ausgabebedingungen 
festgesetzten Wandlungsstelle oder Bezugsstelle nach finanzmathematischen Methoden 
ermittelten Wert des Bezugsrechts. (ii) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Im Falle 
einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erhöht sich das zur Sicherung des 
Wandlungsrechts bestehende bedingte Kapital im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital 
(§ 218 AktG). Den Anleihegläubigern werden bei Ausübung ihres Wandlungsrechts so viele 
zusätzliche Aktien zur Verfügung gestellt, als hätten sie ihr Wandlungsrecht zum Zeitpunkt 
der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln bereits ausgeübt. Bruchteile von Aktien, die in 
Folge einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln entstehen, werden bei der Ausübung 
des Wandlungsrechts nicht ausgeglichen. (iii) Aktiensplit Falls sich die Anzahl der Aktien 
verändert, ohne dass sich das Grundkapital ändert (Neueinteilung des Grundkapitals), gilt 
die in vorstehend (ii) vorgesehene Regelung sinngemäß. In jedem Fall darf der anteilige 
Betrag am Grundkapital der je Schuldverschreibung zu beziehenden Aktien den 
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Ausgabepreis der Schuldverschreibung nicht übersteigen. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 
der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere Laufzeit, Ausgabe- 
und Ausübungszeiträume sowie Kündigung, Ausgabepreis der Schuldverschreibungen, 
Zinssatz, Stückelung und Anpassung des Bezugspreises und Begründung einer 
Wandlungspflicht festzusetzen. 

Mit Beschluss vom 27. Juni 2024 hat der Aufsichtsrat der Beschlussvorlage des Vorstands 
zugestimmt von dieser Ermächtigung durch Begehung einer 4,0% Unternehmens-
wandelanleihe 2024 /2027 (“WSV 2024/2027“) im gesamten Nennbetrag von 
18.500.000,00 € Gebrauch zu machen. 

Diese Wandelschuldverschreibung wurde vor Wirksamwerden der Abspaltung von der PTX 
ausgegeben und vollständig von der Eckert & Ziegler SE gezeichnet. 

Die wesentlichen Anleihebedingungen sind wie folgt zusammengefasst: 

• Die von der PTX („Emittentin“), begebenen Schuldverschreibungen im 
Gesamtnennbetrag von 18.500.000 € sind eingeteilt in 37 unter sich 
gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennbetrag 
von jeweils 500.000 €. 

• Die Schuldverschreibungen werden ab dem Ausgabetag mit jährlich 4,0 % auf ihren 
ausstehenden voll eingezahlten Nennbetrag verzinst. Die Zinsen sind jährlich 
nachträglich am 31. Dezember eines jeden Jahres zahlbar. Die erste Zinszahlung ist 
am 31. Dezember 2024. Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet mit Beginn 
des Tages, an dem die Schuldverschreibungen zur Rückzahlung fällig werden, oder, 
falls das Wandlungsrecht ausgeübt wurde, mit Beginn des jeweiligen 
Ausübungstages.  

• Die Schuldverschreibungen werden am 31. Dezember 2027 zu ihrem Nennbetrag 
zuzüglich auf den Nennbetrag bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) 
aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt, sofern sie nicht vorher zurückgezahlt, 
gewandelt oder zurückgekauft worden sind. 

• Wandlungsrecht: Die Emittentin gewährt den Anleihegläubiger das Recht, jederzeit 
während eines Ausübungszeitraums jede voll eingezahlte Schuldverschreibung 
ganz, nicht jedoch teilweise, in auf den Namen lautende Stammaktien der Emittentin 
mit einem zum Ausgabetag auf eine Aktie entfallenden anteiligen Betrag des 
Grundkapitals der Emittentin von 1,00 € („Aktie“) zu wandeln („Wandlungsrecht“). Der 
Wandlungspreis je Aktie („Wandlungspreis“) beträgt 4,70 €. Das 
Wandlungsverhältnis („Wandlungsverhältnis“) errechnet sich durch Division des 
Nennbetrags einer Schuldverschreibung durch den am Ausübungstag geltenden 
Wandlungspreis. Das Wandlungsrecht kann durch einen Anleihegläubiger jeweils in 
den ersten zwei Wochen eines Kalenderjahrquartals ausgeübt werden. 

Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Juni 2024 wird die Gesellschaft gemäß § 
71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, eigene Aktien in Höhe von bis zu 10% des Grundkapitals 
der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung zu erwerben. Die 
erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, welche die Gesellschaft 
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bereits erworben hat und noch besitzt oder welche ihr nach §§ 71 a ff. AktG zuzurechnen 
sind, zu keinem Zeitpunkt 10% des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. 

Die Ermächtigung wird mit Wirksamwerden der Abspaltung gemäß dem Abspaltungs- und 
Übernahmevertrag zwischen der Eckert & Ziegler SE und der Gesellschaft und der 
Durchführung der Kapitalerhöhung für Zwecke der Abspaltung wirksam und gilt bis zum 25. 
Juni 2029. 

Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands und innerhalb der sich aus den 
aktienrechtlichen Grundsätzen ergebenden Grenzen unter Wahrung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) über die Börse oder außerhalb der Börse, 
letzteres insbesondere durch ein öffentliches Kaufangebot und auch unter Ausschluss des 
Andienungsrechts der Aktionäre. Bei einem öffentlichen Kaufangebot kann die Gesellschaft 
entweder einen Preis oder eine Preisspanne für den Erwerb festlegen. (i) Erfolgt der Erwerb 
der Aktien über die Börse, darf der gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 
den Durchschnitt der Eröffnungsauktionspreise im XETRA®-Handel an der Frankfurter 
Wertpapierbörse (oder einem von der Deutschen Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) 
an den letzten zehn Börsenhandelstagen vor dem Erwerb („maßgeblicher Kurs") um nicht 
mehr als 5 % überschreiten und um nicht mehr als 10 % unterschreiten. Findet ein XETRA®-
Handel in Aktien der Gesellschaft nicht statt, so bestimmt sich der maßgebliche Kurs aus 
dem Durchschnitt der Eröffnungsauktionspreise an derjenigen Börse, an der in diesen zehn 
Börsenhandelstagen die höchste Anzahl an Aktien der Gesellschaft in Summe gehandelt 
wurde. (ii) Erfolgt der Erwerb der Aktien außerhalb der Börse, darf der gezahlte Kaufpreis je 
Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den maßgeblichen Wert einer Aktie der Gesellschaft um 
nicht mehr als 20 % über- oder unterschreiten. (iii) Der maßgebliche Wert ist bei einem 
öffentlichen Kaufangebot der Durchschnitt der maßgeblichen Kurse an den letzten zehn 
Börsenhandelstagen vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des Kaufangebots. Das 
Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen. Ergeben sich nach der Veröffentlichung 
eines formellen Angebots nicht unerhebliche Abweichungen des Börsenkurses der Aktie der 
Gesellschaft gegenüber dem maßgeblichen Wert, so kann das Angebot angepasst werden. 
Im Falle der Anpassung wird auf den Durchschnitt der maßgeblichen Kurse an den letzten 
zehn Börsenhandelstagen vor der Veröffentlichung der Angebotsanpassung abgestellt. (iv) 
Bei einem Erwerb der Aktien außerhalb der Börse in sonstiger Weise ist der maßgebliche 
Wert der Durchschnitt der maßgeblichen Kurse an den letzten zehn Börsenhandelstagen vor 
dem Tag des Abschlusses des dem Erwerb zugrundeliegenden Vertrages. (v) Überschreitet 
bei einem öffentlichen Kaufangebot die Zeichnung das Volumen des Angebotes, erfolgt die 
Annahme nach Quoten. Dabei kann eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen 
bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie eine Rundung nach kaufmännischen 
Gesichtspunkten unter insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen Rechts der 
Aktionäre zur Andienung ihrer Aktien vorgesehen werden. 

Der Vorstand wird ermächtigt, gehaltene eigene Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§53a AktG) zu anderen Zwecken als 
dem Handel in eigenen Aktien wieder zu veräußern. (i) Die Veräußerung der gehaltenen 
eigenen Aktien kann über die Börse erfolgen. (ii) Daneben kann die Veräußerung auch in 
anderer Weise als über die Börse vorgenommen werden, insbesondere auch zur Erfüllung 
von durch die Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschafen eingeräumten Wandlungs- 
oder Optionsrechten sowie gegen Sachleistungen etwa zum Erwerb von Unternehmen, 
Beteiligungen oder gewerblichen Schutzrechten. Eine Veräußerung außerhalb der Börse ist 
insbesondere auch zulässig, sofern maximal Aktien, die 10 % des Grundkapitals nicht 
überschreiten, und zwar sowohl berechnet auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser 
Ermächtigung als auch auf den Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung veräußert werden 
und die gehaltenen eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs 
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der Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht um 
mehr als 5 % (ohne Nebenkosten) unterschreitet. Auf den Betrag von 10% des Grundkapitals 
gemäß dem vorherigen Satz ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die aufgrund 
einer anderen entsprechenden Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in 
unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des §186 Abs. 3 Satz 4 AktG bis zu der 
jeweiligen Ausübung der vorliegenden Ermächtigung ausgegeben bzw. veräußert werden, 
soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist 
dabei in all diesen Fällen ausgeschlossen. 

Der Vorstand wird des Weiteren ermächtigt, eigene Aktien den Aktionären aufgrund eines 
an alle Aktionäre gerichteten Angebots unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
(§ 53a AktG) zum Bezug anzubieten. Der Vorstand kann in diesem Fall mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausschließen. Der Vorstand wird ferner 
ermächtigt, die eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats ohne weiteren 
Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. 
Der Vorstand kann abweichend hiervon bestimmen, dass das Grundkapital bei der 
Einziehung unverändert bleibt und sich stattdessen durch die Einziehung der Anteil der 
übrigen Stückaktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht (vereinfachtes 
Einziehungsverfahren gem. § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG). Der Vorstand ist in diesem Fall zur 
Anpassung der Angabe der Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt. Der Vorstand 
wird außerdem ermächtigt, die eigenen Aktien im Zusammenhang mit aktienbasierten 
Vergütungs- beziehungsweise Belegschaftsaktienprogrammen der Gesellschaft oder mit ihr 
verbundener Unternehmen zu verwenden und an Personen, die in einem Arbeitsverhältnis 
zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder standen, 
sowie an Organmitglieder von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen auszugeben. 
Die eigenen Aktien können den vorgenannten Personen und Organmitgliedern insbesondere 
entgeltlich oder unentgeltlich zum Erwerb angeboten, zugesagt und übertragen werden, 
wobei das Arbeits- beziehungsweise Anstellungs- oder Organverhältnis zum Zeitpunkt des 
Angebots, der Zusage oder der Übertragung bestehen muss. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die gehaltenen eigenen Aktien wie folgt zu verwenden: Sie 
können zur Bedienung von Erwerbspflichten oder Erwerbsrechten auf Aktien der 
Gesellschaft verwendet werden, die mit Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft im Rahmen 
der Regelung zur Vorstandsvergütung vereinbart wurden bzw. werden. Insbesondere 
können sie den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft vom Aufsichtsrat zum Erwerb 
angeboten oder mit einer Sperrfrist zugesagt bzw. übertragen werden, wobei die 
Mitgliedschaft im Vorstand zum Zeitpunkt des Angebots oder der Zusage bestehen muss. 
Für neu zu gewährende Aktienzusagen beträgt die Mindestsperrfrist rund vier Jahre und darf 
frühestens mit Ablauf des zweiten Tages nach Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse im 
vierten Kalenderjahr nach dem Zeitpunkt der Zusage enden. Das Bezugsrecht der Aktionäre 
ist dabei ausgeschlossen. 

Die Einzelheiten der Vergütung für die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat 
festgelegt. Hierzu gehören auch Regelungen über die Unverfallbarkeit von Aktienzusagen, 
die einem Mitglied des Vorstands anstelle eines Teils der zur Abrechnung kommenden 
variablen Vergütung (Bonus) gewährt werden; ebenso Regelungen über die Behandlung von 
Aktienzusagen in Sonderfällen, wie etwa bei Pensionierung, Erwerbsunfähigkeit oder Tod, 
für die z.B. ein Barausgleich zum Stichtag des Ausscheidens vorgesehen werden kann. 

Die Ermächtigungen können ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, einzeln oder 
gemeinsam durch die Gesellschaft, aber auch durch ihre Konzernunternehmen oder für ihre 
oder deren Rechnung durch Dritte ausgenutzt werden. Die Ermächtigung erfasst auch die 
Verwendung von Aktien der Gesellschaft zu allen sonstigen gesetzlich zugelassenen 
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Zwecken und gilt auch für Aktien, die aufgrund früherer Ermächtigungsbeschlüsse nach § 
71 Abs. 1 Nr. 8AktG oder auf anderem Wege erworben wurden oder werden. 

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in 
Höhe von 274 Tsd. € sowie Rückstellungen für Jahresabschlusskosten in Höhe von 
57 Tsd. €. 

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehalt in Höhe 
von 48 Tsd. € und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.  
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IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 

Der Personalaufwand im Rumpfgeschäftsjahr beträgt 65 Tsd. € wovon 3 Tsd. € auf Kosten 
für soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge entfallen.  

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten als wesentliche Posten: 

- Aufwendungen für Investor Relations 1.197 Tsd. € 
- Aufwendungen für AR-Vergütungen 200 Tsd. € 
- Jahresabschlusskosten 100 Tsd. € 
- Rechts- und Beratungskosten 18 Tsd. € 
- Versicherungen und Beiträge 17 Tsd. € 

Die Aufwendungen für Investor Relations betreffen nahezu ausschließlich die 
außergewöhnlichen Aufwendungen für den Börsengang und die Kapitalerhöhung. 

Das Finanzergebnis enthält Zinserträge in Höhe von 78 Tsd. €.  
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V. Sonstige Angaben 

Abschlussprüferhonorar 

Zum Honorar des Abschlussprüfers für das Rumpfgeschäftsjahr 2024 verweisen wir auf die 
Angaben im Anhang des Konzernabschlusses der Pentixapharm Holding AG zum 31. 
Dezember 2024. 

 

Mitarbeiter 

Die Gesellschaft beschäftigte außer den Vorständen zum Jahresende 2024 einen Mitarbeiter 
(im Jahresdurchschnitt keine Mitarbeiter). 

 

Vorstand 

• Dr. Hakim Bouterfa (Vorstand und Vorsitzender bis 27. Oktober 2024) 
• Anna Katherina Steeger (Vorstand bis 3. Mai 2024) 
• Dr. Andreas Eckert (Vorstand und Vorsitzender vom 27. Oktober 2024 bis 26. 

Februar 2025) 
• Dr. Dirk Pleimes (Vorstand und Vorsitzender ab 1. März 2025)  
• Henner Kollenberg (Vorstand ab 27. Januar 2025) 
 

Aufsichtsrat 

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Geschäftsjahr 2024 an: 
• Dr. Andreas Eckert (Mitglied und Vorsitzender vom 15. Februar bis 26. Oktober 2024 

und erneut ab 27. Februar 2025), Wandlitz, Kaufmann - In anderen Kontrollgremien: 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Eckert & Ziegler SE, Berlin sowie der 
Pentixapharm AG, Berlin, Mitglied des Aufsichtsrats der Bauerfeind AG, Zeulenroda-
Triebes 

• Dr. Harald Hasselmann  (Mitglied und stellv. Aufsichtsratsvorsitzender vom 
15. Februar bis 26. Oktober 2024 und erneut Mitglied ab 10. März 2025), Berlin, 
Vorstandsvorsitzender der Eckert & Ziegler SE - In anderen Kontrollgremien: Mitglied 
des Aufsichtsrats der Pentixapharm AG, Berlin 

• Jens Giltsch (Mitglied ab 15. Februar 2024, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender ab 
27. Oktober 2024), Bernau, Kaufmann - In anderen Kontrollgremien: keine 

• Prof. Dr. med. Marcus Quinkler (ab 2. Oktober 2024), Berlin, niedergelassener 
Endokrinologe - In anderen Kontrollgremien: keine 

• Frank Perschmann (Mitglied vom 16.Oktober 2024 bis zum 26. Februar 2025, davon 
Vorsitzender vom 27. Oktober 2024 bis 26. Februar 2025), Berlin, Diplom-Ingenieur - 
In anderen Kontrollgremien: keine 

• Paola Eckert-Palvarini (vom 02. Oktober 2024 bis zum 27. Oktober 2024), Wandlitz, 
Diplom-Physikerin - In anderen Kontrollgremien: Aufsichtsratsmitglied der 
Eckert & Ziegler SE 

• Prof. Dr. med. Ken Herrmann (ab 28. Oktober 2024), Essen, Direktor der Klinik für 
Nuklearmedizin des Universitätsklinikums Essen- In anderen Kontrollgremien: 
Mitglied des Boards of Directors Aktis Oncology, USA 

• Dr. Hakim Bouterfa (ab 28. Oktober 2024), Hettstadt, Dipl. hum. biol., Dr. rer. 
physiol. - In anderen Kontrollgremien: keine 
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Bezüge der Organmitglieder 

Das Vergütungssystem der Gesellschaft für die Bezüge der Organmitglieder wird im 
Vergütungsbericht erläutert.  
 

Vergütung des Vorstandes 

Im Rumpfgeschäftsjahr 2024 wurde an die Mitglieder des Vorstandes eine Gesamtvergütung 
in Höhe von 411 Tsd. € gewährt. Von dieser Gesamtvergütung entfielen 282 Tsd. € auf fixe 
und 129 Tsd. € auf variable Vergütungsteile.  
 

Vergütung des Aufsichtsrates 

Im Rumpfgeschäftsjahr 2024 haben die Mitglieder des Aufsichtsrates eine feste Vergütung 
in Höhe von 197 Tsd. € und Sitzungsgelde in Höhe von 3 Tsd. € erhalten. 
 

Geschäfte mit nahestehenden Personen 

Im Geschäftsjahr vom 18.März bis 31. Dezember 2024 gab es keine Geschäfte mit 
nahestehenden Personen, die nicht zu marktüblichen Konditionen abgewickelt wurden. 
 

Angabe zur Konzernzugehörigkeit 

Die Gesellschaft wurde bis zum 2. Oktober 2024 in den Konzernabschluss der 
Eckert & Ziegler SE, Berlin, einbezogen. 

Die Abspaltung von der Eckert & Ziegler SE  wurde mit der Eintragung ins Handelsregister 
am 2 Oktober 2024 wirksam. Seit 18. März stellt die Pentixapharm Holding AG einen 
eigenen Konzernabschluss auf, in welchen neben der Pentixapharm Holding AG die 
Tochtergesellschaft Pentixapharm AG, Berlin, sowie deren Tochtergesellschaft Myelo 
Therapeutics GmbH, Berlin, einbezogen werden. Die Gesellschaft stellt den 
Konzernabschluss für den kleinsten und den größten Kreis von Unternehmen auf. 

Konzernabschluss und Konzernlagebericht der Pentixapharm Holding AG, Berlin, werden 
nach § 325 HGB beim Betreiber des Bundesanzeigers elektronisch eingereicht und dort 
bekannt gemacht. Diese Unterlagen sind im Internet unter www.pentixapharm.com 
zugänglich. Der Konzernabschluss wird nach internationalen Rechnungslegungsstandards 
(IFRS) aufgestellt. 
 

Vorschlag zur Ergebnisverwendung 

 
Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.  
 

Corporate Governance Kodex 

Die nach § 161 AktG für die Pentixapharm Holding AG als börsennotiertes Unternehmen 
vorgeschriebene Erklärung zur Einhaltung der Empfehlungen des Deutschen Corporate 
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Governance Kodex wird vom Vorstand und Aufsichtsrat abgegeben und den Aktionären über 
die Webseite der Gesellschaft https://www.pentixapharm.com/investors/corporate-
governance dauerhaft zur Verfügung gestellt. 
 

 

Berlin, 14. April 2025 

Pentixapharm Holding AG 
 

Dr. Dirk Pleimes    Henner Kollenberg 



Anlage zum Anhang

Stand Stand Stand Stand Stand Stand
18.3.2024 Zugänge Umbuchungen 31.12.2024 18.3.2024 Zugänge 31.12.2024 31.12.2024 18.3.2024

€     €     €     €     €     €     €     €     €     
Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 69.518.536,43 0,00 69.518.536,43 0,00 0,00 0,00 69.518.536,43 0,00

0,00 69.518.536,43 0,00 69.518.536,43 0,00 0,00 0,00 69.518.536,43 0,00

Pentixapharm Holding AG, Berlin
Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2024

(Anlagenspiegel)

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Restbuchwert
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1. GRUNDLAGEN DES KONZERNS 

1.1 UNTERNEHMENSÜBERLICK Die Pentixapharm Holding AG (PTX) mit Sitz in Berlin ist eine bo rsennotierte Gesellschaft nach deutschem Recht und Mutterunternehmen des Pentixapharm-Konzerns. Sie hat ihren Firmensitz in der Robert-Ro ssle-Str. 10 in 13125 Berlin und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg unter der Nummer HRB 262201 eingetragen. Die Gesellschaft wurde mit notariellem Vertrag vom 15. Februar 2024 von der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG, Berlin (heute firmierend unter Eckert & Ziegler SE) gegru ndet. Die Einzahlung des Grundkapitals erfolgte am 18. Ma rz 2024, die Eintragung in das Handelsregister am 25. Ma rz 2024. Die HGB-Ero ffnungsbilanz der PTX wurde auf den 18. Ma rz 2024 datiert. Gegenstand des Unternehmens ist die Ta tigkeit einer gescha ftsleitenden Holding, insbesondere der Erwerb, die Vera ußerung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, die insbesondere (jedoch nicht beschra nkt auf diese Bereiche) in der Forschung und Entwicklung, einschließlich der Durchfu hrung pra klinischer und klinischer Studien, der Herstellung, dem Inverkehrbringen und Vertrieb von Arzneimitteln, insbesondere von Radiopharmaka, ta tig sind sowie die Beratung von Unternehmen und die U bernahme sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben fu r Unternehmen. Die PTX wurde bis zum 30. September 2024 in den Konzernzwischenabschluss der Eckert & Ziegler SE, Berlin, einbezogen, da die Eckert & Ziegler SE bis zu diesem Zeitpunkt sa mtliche Aktien der PTX hielt. Der Vorstand der Eckert & Ziegler SE, Berlin, hatte am 20. Oktober 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, sa mtliche von ihr an der Pentixapharm AG gehaltenen Aktien, d.h. ihre 21.600.000 von insgesamt 21.700.000 Aktien der Pentixapharm AG, im Wege der Abspaltung zur Aufnahme nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) auf ihre im Februar 2024 gegru ndete Tochtergesellschaft Pentixapharm Holding AG zu u bertragen. Die Pentixapharm Holding AG sollte anschließend bo rsennotierte Obergesellschaft des zuku nftigen Pentixapharm Holding AG-Konzerns werden. Am 26. Juni 2024 haben sowohl die Aktiona re der Eckert & Ziegler SE als auch der PTX dem am 3. Mai 2024 zu den jeweiligen Handelsregistern der Gesellschaften eingereichten Entwurf des Abspaltungs- und U bernahmevertrags zugestimmt. Die Abspaltung wurde mit der Eintragung in die jeweiligen Handelsregister am 2. Oktober 2024 wirksam. Seit diesem Zeitpunkt sind die Pentixapharm AG, Berlin (PTP), mit ihrer Tochtergesellschaft Myelo Therapeutics GmbH, Berlin (Myelo), Konzerngesellschaften der Pentixapharm Holding AG und werden in den zu diesem Zeitpunkt erstmals aufzustellenden Konzernabschluss der Pentixapharm Holding AG einbezogen. 
1.2 GESCHÄFTSMODELL DES KONZERNS Der Pentixapharm-Konzern (Pentixapharm) ist derzeit in einem Segment, der Forschung und Entwicklung von innovativen Radiopharmazeutika und anderen Arzneimitteln ta tig. Neben der Holdingfunktion der PTX finden die Ta tigkeiten in den beiden Konzerngesellschaften  Pentixapharm AG und Myelo Therapeutics GmbH statt.  Sowohl die PTP als auch die Myelo fu hren ihre jeweiligen Entwicklungsprogramme fu r Radiotherapeutika und -diagnostika und Myelo001 weitgehend eigensta ndig durch. Wissenschaftliche und organisatorische Fragestellungen werden jedoch in ausgewa hlten Bereichen gemeinsam bearbeitet. Fu r ihre Forschungs- und Entwicklungsprogramme kooperieren beide Unternehmen mit fu hrenden Universita ten und Vertragsforschungsinstituten weltweit. Durch ihre Abspaltung und Bo rsennotierung kann Pentixapharm  seine Gescha ftsta tigkeit flexibler entwickeln als innerhalb der ehemaligen Muttergesellschaft, der Eckert & Ziegler SE. In denjenigen Bereichen, in denen die Unternehmen weiter zusammenarbeiten, wurden branchenu bliche Vertragsbeziehungen eingegangen. 
1.3 PENTIXAPHARM HOLDING AG Die Pentixapharm Holding AG ist als Finanz- und Verwaltungsholding fu r ihre Tochtergesellschaften ta tig und fu hrt keinen eigenen operativen Gescha ftsbetrieb. Die einzige Einnahmequelle der Gesellschaft ist derzeit der Zugang zum Kapitalmarkt. Zusa tzlich besteht zuku nftig die Mo glichkeit, von den Tochtergesellschaften Vergu tungen fu r Dienstleistungen sowie Zinsen auf bereitgestellte Darlehen zu beziehen. Aufgrund der geplanten Investitionen in die Forschung und Entwicklung kann nicht mit Gewinnausschu ttungen der Tochtergesellschaften gerechnet werden. 
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1.4 ENTWICKLUNGEN DER PENTIXAPHARM AG Die Konzerngesellschaft Pentixapharm AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung von Radiopharmazeutika fu r diagnostische und therapeutische Anwendungen bei verschiedenen Krebsarten sowie bei kardiovaskula ren, endokrinen, immunita ren und entzu ndlichen Erkrankungen spezialisiert hat. Radiopharmazeutika sind Medikamente, an die eine radioaktive Substanz gekoppelt ist. Sie werden prima r in der Onkologie, aber auch in der Kardiologie, Neurologie und bei Infektionskrankheiten, sowohl zur Diagnostik, Verlaufsbeobachtung als auch zur Therapie eingesetzt. Der Schwerpunkt liegt zurzeit auf CXCR4-Ligand-basierten Technologien, die bei der Diagnostik und Behandlung von ha matologischen und soliden Tumoren sowie endokrinen, kardiovaskula ren und immunita ren Erkrankungen eingesetzt werden. Ein bedeutender Meilenstein war der Start einer Pru farzt-initiierten klinischen Phase-I/II-Studie fu r Lu177-
PentixaTher im November 2024, das als Theranostikum (Kombination aus Therapie und Diagnostik) neue Ansa tze in der personalisierten Onkologie bietet.  Aktuell am weitesten fortgeschritten ist die Pentixapharm AG in der Entwicklung der diagnostischen Substanz 
[68Ga]Ga-PentixaFor und des therapeutischen Produkts [90Y]Y-PentixaTher. Beide Radiopharmazeutika basieren auf Peptiden, die spezifisch an den CXCR4- Rezeptor binden.  Da der CXCR4-Rezeptor eine zentrale Rolle in der Physiologie vieler Krankheiten spielt, werden [68Ga]Ga-
PentixaFor und [90Y]Y-PentixaTher fu r ein breites Spektrum an Indikationen entwickelt, insbesondere fu r Blutkrebserkrankungen und kardiovaskula re Krankheiten. Die Wirksamkeit dieser Produktkandidaten wird derzeit in klinischen Studien untersucht. Neben der CXCR4-Pipeline verfu gt die Pentixpharm AG u ber eine Reihe an Antiko rpern als Entwicklungskandidaten, welche zum 1. Juli 2024 von der Glycotope GmbH (Glycotope) u bernommen wurden. Da diese Antiko rper in unterschiedlichen Modalita ten entwickelt werden ko nnen, befinden sich Kandidaten sowohl in einer pra klinischen Machbarkeitsstudie zur Entwicklung als Radiotherapeutikum als auch in der Evaluierung bei externen Partnern zur Entwicklung in nicht-radiotherapeutischen Modalita ten. 
Der Diagnostik- und Theranostik-Ansatz Niedrigenergische Radionuklide werden fu r die diagnostische Bildgebung verwendet, deren Ziel die Diagnose und Verlaufsbeobachtung von Medikamenten ist. Der Ansatz der Pentixapharm AG ermo glicht das Konzept der Theranostik, einer Kombination aus Diagnostik und Therapie. Da das Wirkprinzip des Moleku ls – die spezifische Bindung an pathologisch vera nderte Oberfla chenstrukturen der Zielzellen – sowohl fu r die Diagnostik als auch fu r die Therapie identisch ist, werden solche Arzneimittel und Diagnostika als Theranostika bezeichnet. Das theranostische Prinzip ermo glicht in der diagnostischen Phase sicherzustellen, dass die spezifische Oberfla chenstruktur ausreichend vorhanden ist. In der therapeutischen Phase wird das identifizierte Gewebe dann mit hochenergetischen Radionukliden bestrahlt. Die Pentixapharm AG konzentriert sich in der klinischen Entwicklung derzeit auf Radiopharmazeutika, die mit einem vom CXCL12 abgeleiteten Peptid den CXCR4-Rezeptor anvisieren. Dieser Rezeptor ist an der Regulation vieler Prozesse im menschlichen Ko rper beteiligt. Das wichtigste Vermo gen der Pentixapharm AG heute ist das Recht zur Nutzung der an den CXCR4-Rezeptor bindenden Liganden sowie deren radiomarkierte Derivate zur Entwicklung von Radiopharmazeutika. Sa mtliche derzeitigen klinischen Entwicklungsaktivita ten basieren auf diesem Recht. Dieses Recht wurde der Pentixapharm AG durch eine unbefristete exklusive Lizenz in zahlreichen La ndern von der Bayerischen Patentallianz GmbH u bertragen. Die Bayerische Patentallianz GmbH u bernimmt die Verwaltung und Lizenzierung von Patenten/Erfindungen, die an bayerischen Universita ten gemacht werden. Daru ber hinaus ist die Pentixapharm AG bestrebt, neue Liganden und Wirkstoffe zu identifizieren und zu entwickeln, die spezifisch an neue oder bislang unerschlossene Zielstrukturen binden. Zu diesem Zweck verfu gt das Unternehmen u ber eine eigene Abteilung zur Identifikation neuer Zielstrukturen und zur Entwicklung von Produktkandidaten außerhalb der CXCR4-Ligand-basierten Programme. Insbesondere entwickelt die Pentixapharm AG Wirkstoffe, die Glykan- und Proteinstrukturen kombinieren, um Zielstrukturen mit ho herer Spezifita t zu adressieren. Derzeit liegt der Fokus dieser Einheit auf der pra klinischen Bewertung von einem antiko rperbasierten Kandidaten, fu r den vorla ufige Ergebnisse Ende des Jahres 2025 erwartet werden. 
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Aktueller Fokus ausschließlich auf Entwicklungsaktivitäten  Der Markteintritt von Radiopharmazeutika fu r Diagnostik und Therapie, insbesondere in Europa und den USA, erfordert eine Zulassung durch die jeweiligen Arzneimittelbeho rden (European Medicines Agency [EMA] in Europa und U.S. Food and Drug Administration [FDA] in den USA). Diese Zulassung setzt voraus, dass der jeweilige Arzneimittel- oder Therapiekandidat die fu r die Zulassung erforderlichen Studien erfolgreich durchla uft. Der Zulassungsprozess umfasst mehrere Phasen: 1. Pra klinische Entwicklung (Labor- und Tierstudien) 2. Klinische Entwicklung (Humanstudien, Phasen I-III) 3. Antrag auf Marktzulassung und Pru fung durch die Beho rden 4. Antrag auf Erstattung  Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses ist noch kein von der Pentixapharm AG entwickeltes Produkt fu r den Markt zugelassen. 
Strategische Partnerschaften Die Pentixapharm AG arbeitet mit fu hrenden Universita ten, Forschungseinrichtungen und externen Dienstleistern zusammen. Bei klinischen Studien gibt es eine duale Sponsorenschaft als externer Sponsor oder mit der Pentixapharm als Sponsor. Bei der externen Sponsorenschaft stellt die Pentixapharm AG Medikamente, Materialien und regulatorische Dokumente bereit. Ist sie selbst Sponsor, erfolgt die Steuerung der Studien, die Auswahl von Einrichtungen sowie die Einreichung regulatorischer Genehmigungen und Qualita tskontrollen durch die Pentixapharm AG. 
1.5 ENTWICKLUNGEN DER MYELO THERAPEUTICS GMBH Die Konzerngesellschaft Myelo Therapeutics GmbH ist ebenfalls in der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln ta tig. Der fu hrende Produktkandidat des Unternehmens, Myelo001, wurde fu r die Behandlung von Personen nach Unfa llen mit radioaktiver Strahlung (akutes Strahlensyndrom) entwickelt. Zudem wurde der Einsatz von Myelo001 als unterstu tzende Behandlung zur Reduktion von Nebenwirkungen bei Krebstherapien untersucht. Die Myelo hatte sich bisher hauptsa chlich durch verschiedene Fo rderprogramme (zum großen Teil Fo rderprogramme verschiedener US-Regierungsstellen) finanziert. Nach Einscha tzung von Vorstand und Aufsichtsrat der PTX haben sich durch den Regierungswechsel in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rahmenbedingungen fu r eine Amortisierung der Myelo-Entwicklungsprojekte Ende 2024 deutlich verschlechtert, da bisherige Fo rderprogramme gestrichen oder nicht verla ngert wurden. Der Vorstand hat daher im Januar 2025 beschlossen, die Entwicklungsprojekte der Myelo einzustellen und pru ft gegenwa rtig Optionen bezu glich der weiteren Entwicklung des Unternehmens. 
1.6 MARKT UND WETTBEWERB 

1.6.1 Hauptmärkte und Marktmerkmale Pentixapharm ist in der pharmazeutischen Entwicklung ta tig und hat sich auf zielgerichtete Radiopharmazeutika spezialisiert. Sie agiert in mehreren Ma rkten, wobei insbesondere der Radiopharmazeutika-Markt und spezifische Subma rkte im Bereich der Krebsdiagnostik und -therapie relevant sind. Radiopharmazeutika basieren auf der Kombination von radioaktiven Isotopen und einem Liganden, der sich spezifisch an bzw. in Zellen wie z.B. Krebszellen oder Gewebe anlagern. Dies ermo glicht sowohl die Diagnose als auch die Behandlung von Krankheiten. 
1.6.2 Entwicklung und Meilensteine 

• Strahlentherapie wird seit u ber 100 Jahren in der Krebsbehandlung eingesetzt, zuna chst als „Brachytherapie“ mit radioaktiven Quellen, spa ter u berwiegend durch externe Bestrahlung (EBT). Diese Methode ist jedoch begrenzt, da sie nur sichtbare Tumore adressiert und gesundes Gewebe scha digen kann. 



Anlage 4/Seite 5 

 

• Zielgerichtete Radiopharmazeutika bieten eine pra zisere Methode zur Diagnose und Behandlung von Krebs, indem sie radioaktive Strahlung gezielt an Tumorzellen abgeben. Der Durchbruch begann mit der Zulassung von [18F]FDG in den 1990er Jahren, einem Radiotracer, der PET-Bildgebung ermo glicht, um Krebszellen mit hohem Glukosestoffwechsel zu identifizieren. 
• Automatisierte Synthese und breitere Verfu gbarkeit fu hrten zur Kommerzialisierung neuer Produkte. Weitere Meilensteine sind die Zulassungen von Zevalin (2002), Bexxar (2003), Lutathera (2018) und Pluvicto (2022), die jeweils spezifische Krebsarten wie Lymphome oder Prostatakrebs adressieren. 

1.6.3 Marktwachstum und Potenzial 

• Der Markt hat seit 2007 ein stetiges und seit 2023 ein enormes Wachstum erlebt, unterstu tzt durch Akquisitionen fu hrender Unternehmen wie Bayer (Algeta, 2013), Novartis (Advanced Accelerator Applications, 2017; Endocyte, 2018; Mariana Oncology 2024), Bristol Myers Squibb (RayzeBio 2023), AstraZeneca (Fusion Pharmaceuticals Inc. 2024), Lilly (Point Biopharma 2024). 
• Der globale Markt fu r Radiopharmazeutika erzielte 2023 einen Umsatz von 9 Milliarden USD und wird bis 2031 voraussichtlich auf 26,51 Milliarden USD anwachsen, bei einer ja hrlichen Wachstumsrate von 14,4 %. Dieses Wachstum ist eng mit der steigenden Krebsinzidenz (von 19,3 Mio. Fa llen 2020 auf gescha tzte 28,4 Mio. Fa lle 2040) verknu pft.1 

• Risikokapitalinvestitionen stiegen um 550 % von 63 Millionen USD (2017) auf 408 Millionen USD (2023), was die Attraktivita t des Sektors unterstreicht2. 
1.7 WICHTIGE EREIGNISSE IM GESCHÄFTSJAHR 2024 1. Börsengang: Am 3. Oktober 2024 wurde die Pentixapharm Holding AG erfolgreich an der Frankfurter Wertpapierbo rse (Prime Standard) notiert. Der Bo rsengang sta rkt die finanzielle Basis des Unternehmens fu r zuku nftige Entwicklungsprogramme. 2. Klinische Studien: Der Start der klinischen  Phase-I/II-Studie mit Lu177-PentixaTher im November 2024  markiert einen wichtigen Fortschritt fu r die Pipeline von Pentixapharm. 3. Business Development: Im Dezember konnte Pentixapharm einen Teil aus den von der Glycotope erworbenen Assets einen Wert von insgesamt 6,7 Mio. € generieren und hat damit ihre Earn-Out Verpflichtungen aus diesen Assets gegenu ber der Glycotope im Wesentlichen innerhalb von sechs Monaten erwirtschaftet. Zuku nftige Erlo se aus den erworbenen Glycotope Assets fallen bis auf einen Restbetrag von 0,6 Mio. €  der Pentixapharm zu. 4. Einstellung der Entwicklungsprojekte bei der Myelo Therapeutics GmbH: Nach Einscha tzung von Vorstand und Aufsichtsrat der PTX haben sich durch den Regierungswechsel in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rahmenbedingungen fu r eine Amortisierung der Myelo Entwicklungsprojekte deutlich verschlechtert, da bisherige Fo rderprogramme gestrichen oder nicht verla ngert wurden. Der Vorstand hat daher beschlossen, die Entwicklungsprojekte der Myelo einzustellen und pru ft gegenwa rtig  Optionen bezu glich der weiteren Entwicklung der Myelo. 

 
1 PharmExec.com: Radiopharmaceutical Market Expected to Reach $26.51 billion by 2032; October 2024  
2 Global Data: Radiopharmaceuticals reach record high with $408m for 2023; Pharmaceutical Technology 
2023  
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5. Managementwechsel in der Pentixapharm Holding AG: 

o Dr. Hakim Bouterfa trat pensionsbedingt als Vorstand zuru ck. 
o Dr. Andreas Eckert u bernahm die Funktion als Vorstandsvorsitzender ab November 2024 bis Februar 2025. 
o Henner Kollenberg wurde im Januar 2025 zum Vorstand berufen. 
o Dr. Dirk Pleimes u bernahm die Funktion als Vorstandsvorsitzender ab Ma rz 2025. 

1.8 STEUERUNGSSYSTEM Der Vorstand steuert die Tochtergesellschaften des Konzerns. Er gibt die strategische Entwicklung vor, trifft wichtige Entscheidungen und u berwacht die Zielerreichung der Tochtergesellschaften. Im 4. Quartal jedes Gescha ftsjahres legt der Vorstand dem Aufsichtsrat eine detaillierte Konzern-Jahresplanung fu r das folgende Gescha ftsjahr vor. Im Rahmen der zentralen, quartalsweisen Berichterstattung erfolgt die laufende Erfolgskontrolle der Budgetgro ßen. Die zentrale finanzielle Steuerungsgro ße fu r die PTX und Konzern ist der Bestand an liquiden Mitteln sowie deren Reichweite unter Beachtung des vom Vorstand und Aufsichtsrat genehmigten Budgets. Die Liquidita tsreichweite wird als wesentliche Steuerungsgro ße erachtet, da diese die ho chste Aussagekraft bezu glich der Unternehmens-fortfu hrung hat. Die Liquidita t wird auf ta glicher Basis u berwacht. Das Controlling erstellt Berichte der Entwicklungsbereiche und u berwacht die Entwicklung im Vergleich zur Planung, insbesondere die Kennzahlen (Leistungsindikatoren) Liquidita t und Forschungs- und Entwicklungskosten. Das Controlling berichtet quartalsweise direkt an den Vorstand in einem vorstrukturierten Finanzbericht u ber quantitative und qualitative Entwicklungen im Berichtszeitraum. In regelma ßigen Treffen informiert sich der Vorstand u ber die Marktsituation und nimmt Weichenstellungen vor. Einmal im Jahr wird eine umfassende U berarbeitung der Jahresplanung vorgenommen. 
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2. WIRTSCHAFTSBERICHT 

2.1 ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE DES KONZERNS 

2.1.1 Ertragslage des Konzerns Die Gesamtergebnisrechnung des Konzerns umfasst das Ergebnis der Pentixapharm Holding AG von der Ero ffnungsbilanz  18. Ma rz 2024 bis zur Einbringung der der Pentixapharm AG in Ho he von 104 Tsd. € sowie  den Zeitraum nach Einbringung der Pentixapharm AG in die Pentixapharm Holding AG mit Abspaltung am 2. Oktober 2024 bis zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024.   Der Konzern erzielte Umsatzerlo se in Ho he von 118 Tsd. €, Erlo se aus der Vera ußerung von Rechten/ Patente in Ho he von 6.700 Tsd. € sowie sonstige betriebliche Ertra ge in Ho he von 8.480 Tsd. €. Der Material- und Fremdleistungsaufwand fu r Forschung und Entwicklung belief sich auf 3.718 Tsd. €, der Personalaufwand auf 1.431 Tsd. € und sonstige betriebliche Aufwendungen auf 8.077 Tsd. €. Der Personalaufwand betrifft in Ho he von 1.088 Tsd. € die in der Forschung- und Entwicklung ta tigen Mitarbeiter. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen in Ho he von 6.091 Tsd. € Verpflichtungen aus einer Earn-Out Vereinbarung im Zusammenhang mit dem Erwerb von Rechten und Patenten und ha ngen unmittelbar mit dem Vera ußerungserlo s von 6.700 Tsd. € zusammen.  Abschreibungen und Wertminderungen betrugen 19.044 Tsd. €, das Finanzergebnis 422 Tsd. € und Ertra ge aus Ertragsteuern 3.707 Tsd. €. Insgesamt resultiert daraus ein Verlust in Ho he von -12.843 Tsd. € oder -0,52 € je Aktie. Neben den erwarteten Aufwendungen aus der Forschungs- und Entwicklungsta tigkeit wurde die Ertragslage des Konzerns im Berichtszeitraum durch die Entscheidung zur Einstellung der Entwicklungsprojekte bei der Myelo Therapeutics GmbH wesentlich beeinflusst. In den oben angegebenen Gesamtbetra gen sind folgende Betra ge, die im Zusammenhang mit der Entscheidung zur Einstellung der Entwicklungsprojekte stehen, enthalten:  Wertminderungen auf immaterielle Vermo genswerte 

-19.012 Tsd. €  sonstige betriebliche Ertra ge 7.813 Tsd. € latente Steuerertra ge 3.715 Tsd. € Periodenverlust -7.484 Tsd. € 

2.1.2  Finanzlage des Konzerns 
 In Ihrer Ero ffnungsbilanz verfu gte die Pentixapharm Holding AG u ber liquide Mittel in Ho he von 50 Tsd. €. Zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung verfu gte der Konzern u ber liquide Mittel in Ho he von 8.711 Tsd. €. Im Berichtszeitraum wurde ein Cashflow aus betrieblicher Ta tigkeit in Ho he von -4.328 Tsd. € erzielt, fu r Investitionen wurden 471 Tsd. € gezahlt, des Weiteren ist in diesem Posten der Zugang an liquiden Mitteln aus der Abspaltung zur Einbringung der Pentixapharm AG in Ho he von 8.707 Tsd. € enthalten. Im Rahmen der durchgefu hrten Kapitalerho hung sind dem Konzern liquide Mittel in Ho he von 18.784 Tsd. € zugeflossen, so dass sich der Bestand der liquiden Mittel zum 31. Dezember 2024 auf 23.232 Tsd. € erho hte. Zusa tzlich hat der Konzern die Mo glichkeit bei Bedarf bis zu 37 Tranchen zu je 500.000 €, d.h. in Summe 18,5 Mio. € aus einer von der Eckert & Ziegler SE gezeichneten Wandelschuldverschreibung abzurufen. 
2.1.3 Vermögenslage des Konzerns 
 Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2024 hat sich im Vergleich zur Bilanz vom 2 Oktober 2024 von 66.311 Tsd. € auf 67.388 Tsd. € nur unwesentlich vera ndert. Die Entscheidung zur Einstellung der Entwicklungsprojekte der Myelo hatte wesentlichen Einfluss auf verschiedene Bilanzpositionen. Im Ergebnis des zum 31. Dezember 2024 durchgefu hrten Werthaltigkeitstests wurde der Gescha fts- und Firmenwert komplett abgeschrieben, so dass sich diese Position von 775 Tsd. € auf 0 € reduzierte. Die Wertminderung der Myelo Entwicklungsprojekte fu hrte zu einem Ru ckgang bei den U brigen immateriellen Vermo genswerte von 53.608 Tsd. € auf 35.354 Tsd. €, die aktiven latenten Steuern reduzierten sich von 1.793 Tsd. € auf 0 € und passive latente Steuern von 9.438 Tsd. € auf 3.930 Tsd. €. Gleichzeitig fu hrte der 
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Wegfall der Verbindlichkeiten aus Besserungsscheinen gegenu ber den ehemaligen Gesellschaftern der Myelo zu einem Ru ckgang der U brigen langfristigen Verbindlichkeiten von 6.440 Tsd. € auf 0 € und bei den U brigen kurzfristigen Verbindlichkeiten von 7.099 Tsd. € auf 5.098 Tsd. €. Gro ßter Aktivwert des Konzerns sind die unter den u brigen immateriellen Vermo genswerten ausgewiesenen Entwicklungsleistungen der Pentixapharm AG in Ho he von 34.688 Tsd. €, die ab 2025 entsprechend der erwarteten Patentlaufzeit abgeschrieben werden. Die im Rahmen der Abspaltung erfassten Entwicklungsleistungen sollen an einen Partner auslizenziert werden. Ansonsten betreffen die die Vera nderungen auf der Aktivseite im Wesentlichen den Anstieg von Forderungen aus Lieferungen und Leistung von 8 Tsd. € auf 6.805 Tsd. € sowie auf der Passivseite den Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 244 Tsd. € auf 8.943 Tsd. €. In beiden Fa llen resultiert der starke Anstieg zum u berwiegenden Teil aus dem kurz vor Jahresende erfolgten Verkauf von immateriellen Vermo genswerten und der daraus resultierenden Earn-Out Verbindlichkeit gegenu ber der Glycotope GmbH.  Das Eigenkapital hat sich zum 31. Dezember gegenu ber dem Stand vom 2. Oktober 2024 von 43.088 Tsd. € auf 49.415 Tsd. € erho ht, womit sich auch die Eigenkapitalquote von 65 % auf 73 % erho ht hat. Der Zugang im Eigenkapital resultierte aus der Anfang Oktober erfolgten Kapitalerho hung bei der 3,9 Mio. neue Aktien ausgegeben und an der Bo rse platziert wurden. Der Ausgabepreis von 5,10 € je Aktie fu hrte zu einem Mittelzufluss (nach Kosten der Kapitalerho hung) in Ho he von 19.274 Tsd. € und einem entsprechendem Anstieg des gezeichneten Kapitals um 3.900 Tsd. € auf 24.795 Tsd. € und der Kapitalru cklage um 15.347 Tsd. € auf 33.475 Tsd. €. Gegenla ufig wirkt sich der im Berichtszeitraum entstandene Verlust von -12.843 Tsd. € aus. 
2.2 ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE DER PENTIXAPHARM 

HOLDING AG - ERLÄUTERUNGEN AUF BASIS HGB (HANDELSGESETZBUCH) Die Pentixapharm Holding AG wurde am 15. Februar 2024 als Tochtergesellschaft der Eckert & Ziegler SE gegru ndet. Die Gru ndung diente zur Vorbereitung der von der Eckert Ziegler SE geplanten Abspaltung der gesamten Pentixaparm Gruppe (welche neben der Pentixapharm Holding AG noch die Pentixapharm AG und deren Tochtergesellschaft Myelo Therapeutics GmbH umfasst). Diese Abspaltung wurde mit der Eintragung in das Handelsregister am 2. Oktober 2024 rechtlich wirksam. Seit diesem Zeitpunkt sind die Aktien der Pentixapharm Holding AG im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbo rse unter der WKN: A40AEG notiert und die Pentixapharm Holding AG fungiert als Konzernmuttergesellschaft der Pentixapharm Gruppe. Zwischen den Konzerngesellschaften bestehen keine Beherrschungs- und Ergebnisabfu hrungsvertra ge. 
2.2.1 Ertragslage der Pentixapharm Holding AG 
 Die Pentixapharm Holding AG erzielte im Gescha ftsjahr 2024 einen Verlust von 1.539 Tsd. €. Der Verlust resultierte aus Personalaufwendungen in Ho he von 65 Tsd. €, sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Ho he von 1.552 Tsd. € und Zinsen und a hnlichen Erztra gen in Ho he von 78 Tsd. €. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten als wesentliche Posten Aufwendungen aus der Kapitalerho hung und fu r Investor Relations (1.197 Tsd. €), Aufwendungen fu r Aufsichtsratsvergu tungen (200 Tsd. €) und Jahresabschlusskosten (100 Tsd. €) 
2.2.2 Vermögens und Finanzlage der Pentixapharm Holding AG 
 Die Bilanzsumme der Pentixapharm Holding AG zum 31. Dezember 2024 betra gt 76.849 Tsd. €. Diese ist damit gegenu ber dem Gru ndungszeitpunkt um 76.799 Tsd. € angestiegen. Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf zwei Kapitalerho hungen. Im Rahmen der zum 2. Oktober 2024 wirksam gewordenen Einbringung zur Abspaltung der Anteile der Pentixapharm AG zu Buchwerten von der Eckert & Ziegler SE auf die Pentixapharm Holding AG hat die Pentixapharm Holding AG eine Kapitalerho hung gegen Sacheinlage durchgefu hrt. Dafu r wurden 20.845.477 neue Aktien ausgegeben. Anschließend wurde im Rahmen des IPO’s der Gesellschaft eine weitere Kapitalerho hung durchgefu hrt. Dabei wurden 3.900.000 neue Aktien ausgegeben. Der Wert der erhaltenen Sacheinlage hat den Nominalbetrag der dafu r ausgegebenen Aktien um 37.203 Tsd. € u berstiegen. Im Rahmen der Barkapitalerho hung von 3.900.000 Aktien wurde ein Agio von 15.990 Tsd. € erzielt. Die entsprechenden Betra ge wurden jeweils in die Kapitalru cklage eingestellt. Die Barkapitalerho hung fu hrte zu einem entsprechenden Zufluss liquider Mittel. 
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Die Pentixapharm Holding AG  hatte bereits vor der Abspaltung fu r 470 Tsd. € 100.000 Aktien der Pentixapharm AG von der Elsa 1 Beteiligungen GmbH erworben und nach der Abspaltungen noch Kapitalerho hungen bei der Pentixapharm AG im Umfang von 11.000 Tsd. € durchgefu hrt. Der gesamte Buchwert fu r die Beteiligung an der Pentixapharm AG bela uft sich damit zum 31. Dezember 2024 auf 69.519 Tsd. €. Der Zufluss liquider Mittel aus der durchgefu hrten Barkapitalerho hung abzu glich der Investitionen in die Tochtergesellschaft Pentixapharm AG und des erzielten Jahresverlustes fu hrte insgesamt zu einem Bestand an liquiden Mitteln von 7.240 Tsd. € zum 31. Dezember 2024. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2024 betra gt 76.450 Tsd. €, die Eigenkapitalquote betra gt 99 %. 
2.3 MITARBEITER Im Pentixapharm-Konzern waren im vierten Quartal 2024 im Durchschnitt 71 Mitarbeiter bescha ftigt. Diese waren in folgenden Bereichen ta tig Forschung und Entwicklung 58 

 Verwaltung 11 

 Qualita tsmanagement 2 Der Frauenanteil an der Gesamtbelegschaft betrug insgesamt 80,75 %. Die Altersverteilung der Mitarbeiter war wie folgt: zwischen 20 und 29 Jahre 14 % 

 zwischen 30 und 39 Jahre 48 % 

 zwischen 40 und 49 Jahre 30 % 

 zwischen 50 und 59 Jahre 8 % Daraus ergibt sich ein durchschnittliches Alter der Mitarbeiter von 38 Jahren. 
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3. CHANCEN- & RISIKOBERICHT 

Aktiona re der PTX mu ssen sich bewusst sein, dass das Unternehmen einer Vielzahl von Chancen und Risiken ausgesetzt ist, welche die Gescha ftsta tigkeit und den Aktienkurs beeinflussen ko nnen. Aufgrund der Risiken in der biotechnologischen Forschung beinhaltet dies das Scheitern eines oder mehrerer Produktkandidaten auf klinischer oder pra klinischer Ebene.  Dieser Bericht schildert im Folgenden, welche Risiken und Chancen existieren und welche Auswirkungen sich dadurch auf den Gesamtkonzern ergeben. Des Weiteren werden das Konzernrisikomanagementsystem und getroffene Absicherungsmaßnahmen beschrieben.  Diese Chancen und Risiken des Konzerns wirken sich auf die Muttergesellschaft, die Pentixapharm Holding AG, unmittelbar u ber ihre Beteiligungsverha ltnisse aus.  
3.1 ORGANISATION DES RISIKOMANAGEMENTSYSTEMS Die Aufgabe des Risikomanagements ist es, die Chancen und Risiken systematisch zu identifizieren und sie hinsichtlich potenzieller Auswirkungen auf das Unternehmen zu bewerten. Der Begriff Risiko wird daher als Streuung um einen Erwartungswert definiert. Nach dieser Definition werden sowohl positive Abweichungen (Chancen) als auch negative Abweichungen (Gefahren) beru cksichtigt.  Die Gesamtverantwortung fu r das Risikomanagement obliegt dem Vorstand. Dagegen liegt die operative Verantwortung, also die Fru herkennung, Bewertung, Steuerung und Dokumentation der Risiken, die Festlegung und Durchfu hrung geeigneter Gegenmaßnahmen sowie die diesbezu gliche Kommunikation, in erster Linie im Verantwortungsbereich des jeweiligen Managements. Diese Ebene unterhalb des Vorstands tra gt die inhaltliche Verantwortung fu r das in ihrem Bereich durchgefu hrte Risikomanagement. Das operative Management ist neben dem einmal ja hrlich durchgefu hrten Verfahren zur strukturierten Risikoaufnahme verpflichtet, seinen Bereich sta ndig hinsichtlich einer sich a ndernden Risikosituation zu u berwachen. Wesentliche A nderungen der bereichsspezifischen Risikosituation sind umgehend an die Segmentleitung und den Vorstand zu melden. Meldungen von Risikoa nderungen mit wesentlichen finanziellen Auswirkungen erfolgen daru ber hinaus an das Konzernrechnungswesen.  Im Rahmen des Risikomanagements findet eine Klassifikation der Risiken in Finanzrisiken (mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit, hoher Einfluss), Risiken aus der Forschung und Entwicklung (hohe Eintrittswahrscheinlichkeit, hoher Einfluss), politische Risiken (mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit, mittlerer Einfluss), rechtliche Risiken (geringe bis mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit, mittlerer Einfluss), IT-Risiken (mittlere bis hohe Eintrittswahrscheinlichkeit, mittlerer Einfluss), personelle Risiken (mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit, mittlerer Einfluss), Beschaffungsrisiken (geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, geringer Einfluss) und strategische Risiken sowie Risiken aus Kostensteigerungen durch Preiserho hungen (geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, mittlerer Einfluss). Insgesamt wird ein risikominimierender Ansatz gewa hlt. Bestehende Risiken werden konsequent u berwacht und durch kontinuierliche Prozessverbesserungen minimiert beziehungsweise abgesichert. Hierzu dient flankierend ein umfangreiches Qualita tsmanagement. Der Aufsichtsrat, dem alle wesentlichen Entscheidungen pra sentiert, erkla rt und zur Genehmigung vorgelegt werden, und der regelma ßig u ber die wirtschaftliche Entwicklung unterrichtet wird, dient als weiteres Element im Schutz gegen Risiken.  
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3.2 FINANZRISIKEN Die U berwachung und Steuerung zur Vermeidung finanzieller Risiken erfolgt durch den Einsatz von Instrumenten wie der ja hrlichen Finanzplanung mit unterja hrigen Anpassungen und der engmaschigen Analyse von Planabweichungen. Hierdurch lassen sich schon fru h mo gliche Risiken erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten. 
Liquiditätsrisiko Der Konzern sieht sich zum gegenwa rtigen Zeitpunkt weiterhin mit ausreichenden finanziellen Mitteln ausgestattet, um seinen Bestand und seine Entwicklungsprojekte fortfu hren zu ko nnen. Der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmittela quivalenten des Konzerns betra gt zum Stichtag 31. Dezember 2024 23,2 Mio. €. Die Nettoliquidita t (berechnet aus liquiden Mitteln abzu glich kurzfristiger Schulden) betrug zum Jahresende 9,2 Mio. €..  Zusa tzlich hat der Konzern die Mo glichkeit bei Bedarf bis zu 37 Tranchen zu je 500.000 €, d.h. in Summe 18,5 Mio. € aus einer von der Eckert & Ziegler SE gezeichneten Wandelschuldverschreibung abzurufen. Aus der Vorhersage des Liquidita tsbedarf la sst sich ableiten, dass der Konzern zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses mit ausreichenden finanziellen Mitteln ausgestattet ist, um seine laufenden Verpflichtungen und Verbindlichkeiten mindestens fu r zwo lf Monate ab dem Tag der Vero ffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses fu r das Gescha ftsjahr zum 31. Dezember 2024 zu bedienen.  Das Gescha ftsmodell ist durch hohe Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen sowie Verwaltungskosten gekennzeichnet, die die Gesellschaft derzeit nicht aus laufenden Einnahmen finanzieren kann. Der Konzern ist mo glicherweise nicht in der Lage, weitere Finanzierungen zu erhalten oder Auslizenzierungen bzw. andere Vereinbarungen zu akzeptablen Bedingungen einzugehen. Wenn der Konzern keine Finanzmittel generieren kann, ko nnten sich die Forschungs- und Entwicklungsta tigkeiten oder die Kommerzialisierung verzo gern oder reduzieren, was sich nachteilig auf die Gescha ftsaussichten auswirken und die geplante Entwicklung des Konzerns bzw. der Gesellschaft beeintra chtigen ko nnte. 
Wechselkursrisiken  Aufgrund des geringen Gescha ftsvolumens stellen Wechselkursschwankungen derzeit nur ein begrenztes Risiko dar. 
Zinsänderungsrisiko  Im Rahmen einer Pru fung der Werthaltigkeit der Beteiligungswerte der Tochtergesellschaften (Impairment-Test) kann eine Erho hung des Zinsniveaus zum Ru ckgang der jeweiligen beizulegenden Werte fu hren. Sinken diese unter die Buchwerte der aktivierten immateriellen Werte bzw. unter den Buchwert der Anteile der Tochterunternehmen, wu rde sich ein Abschreibungsbedarf auf der Konzernebene bzw. im Einzelabschluss der Pentixapharm Holding AG ergeben. Dies wu rde zu einer negativen Auswirkung auf die Vermo gens- und Ertragslage der Holding und des Konzerns fu hren.  Bei steigenden Zinsen tritt ebenfalls ein Risiko ru ckla ufigen Venture Capitals auf, das wiederum die zuku nftige Finanzierung der Gesellschaft erschwert. 
3.3 RISIKEN BEI FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG 

Forschung und Entwicklung Wie bei jedem Biotechnologieunternehmen liegen bedeutende Risiken, insbesondere im Feld der Onkologie, im Fortgang der Forschung und Entwicklung  Diese betreffen insbesondere die technologische Machbarkeit in der pra klinischen Entwicklung. Die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns von der pra klinischen Entwicklung bis zur Marktzulassung im Bereich der Onkologie liegt bei u ber 90 %. Mit jedem Fortschritt in der Entwicklung sinkt das Risiko jedoch sukzessive, bis es in der Phase-III-Studie noch bei etwa 50 % liegt. In der klinischen Entwicklung reichen die Risiken von der fehlenden Wirksamkeit einer Substanz bis hin zu schweren Nebenwirkungen. Hauptgru nde fu r das Scheitern von Onkologie-Medikamenten: Mangelnde Wirksamkeit: Viele Medikamente zeigen nicht die erwarteten therapeutischen Effekte, oft aufgrund unzureichender Kenntnisse u ber den Wirkmechanismus oder die Tumorbiologie. 
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Sicherheits- und Toxizita tsprobleme: Schwere Nebenwirkungen oder unakzeptable Toxizita tslevel fu hren ha ufig zur Einstellung der Entwicklung. Weiterhin stellen Entwicklungen alternativer Behandlungsmethoden ein mo gliches Risiko fu r die Produktvermarktung dar. 
3.4 POLITISCHE RISIKEN Die anhaltenden politischen Spannungen zwischen anderen La ndern bergen ebenfalls das latente Risiko von Konflikten mit Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und daraus folgenden Embargos und Lieferschwierigkeiten.  Der kriegerische Angriff Russlands auf die Ukraine fu hrt unvera ndert zu großen Belastungen fu r die Weltwirtschaft und die Entwicklung von Unternehmen. Die zunehmend polarisierende Politik in den USA macht eine Voraussage bezu glich Erstattung und Preisbildung von Arzneimitteln immer schwieriger. 
3.5 RECHTLICHE RISIKEN Die Konzerngesellschaften sind rechtlichen Risiken aus Rechtsstreitigkeiten oder staatlichen oder beho rdlichen Verfahren ausgesetzt, die sich in Zukunft ergeben ko nnen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsprozesse, die einen erheblichen negativen Einfluss auf das Konzernergebnis haben ko nnen, weder anha ngig noch erkennbar.  
3.6 IT-RISIKEN Pentixapharm ist dem Risiko des Ausfalls der EDV-Systeme ausgesetzt. Im Schadensfall kann es dadurch zu Datenverlusten und schlimmstenfalls zu Betriebsunterbrechungen kommen. Ebenso besteht das Risiko von aktivem Hacking, Phishing oder Malware. Als Absicherungsmaßnahmen werden regelma ßig Backups durchgefu hrt, Anti-Virussoftware, Firewalls und Anti-Malware-Software eingesetzt und die meisten Server virtualisiert.  
3.7 PERSONELLE RISIKEN Pentixapharm ha ngt in vielen Bereichen von den spezialisierten Kenntnissen seiner Mitarbeiter ab. Insbesondere beim Aufbau neuer Gescha ftsfelder, aber auch in der Entwicklung und im Vertrieb ist das Unternehmen auf das Wissen und die Kompetenzen besonders qualifizierter Schlu sselpersonen angewiesen. Vor allem Mitarbeitende mit Erfahrung in der Radiochemie sind aufgrund der dynamischen Marktentwicklung stark gefragt. Um das Risiko der personellen Fluktuation von talentierten Mitarbeitern zu minimieren, bemu ht sich das Unternehmen um eine angenehme und kollegiale Arbeitsatmospha re, ein modernes und sicheres Arbeitsumfeld, eine ada quate Entlohnung, Angebote zur berufsbegleitenden Aus- und Fortbildung sowie flexible Arbeitszeiten. Vakante Positionen ko nnen aufgrund des Fachkra ftemangels teilweise nur verzo gert besetzt werden. Trotz arbeitnehmerfreundlicher Maßnahmen kann Pentixapharm nicht garantieren, dass diese Mitarbeiter beim Unternehmen bleiben oder sich in der notwendigen Form engagieren.  
3.8 BESCHAFFUNGSRISIKEN Die Beschaffungsrisiken des Unternehmens sind aufgrund des Ta tigkeitschwerpunktes in der Forschung und Entwicklung limitiert. Die Verfu gbarkeit der Startmaterialien sowie die limitierten Produktionskapazita ten von radioaktiven Isotopen bergen fu r Pentixapharm ein gewisses Risiko im Bereich der Radiopharmaka. Der Beschaffungsmarkt wird regelma ßig u berwacht und es werden Zweitlieferanten fu r Engpassprodukte identifiziert.  
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3.9 RISIKEN AUS KOSTENSTEIGERUNGEN DURCH PREISERHÖHUNGEN Es besteht ein allgemeines Risiko, dass Lieferanten ihre Preise deutlich erho hen, was sich negativ auf die F&E-Kosten auswirken ko nnte. Durch Preisverhandlungen und strategische Einkaufsentscheidungen (wie Rahmenvertra ge, Mengenrabatte etc.) kann diesen Entwicklungen entgegengewirkt werden bzw. die Planbarkeit verbessert werden.   
3.10 RISIKOENTWICKLUNG Fu r die erkennbaren Risiken der Pentixapharm, die sich negativ auf Vermo gens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns auswirken ko nnen, haben wir, soweit sinnvoll und mo glich, Gegenmaßnahmen und/oder bei entsprechender Eintrittswahrscheinlichkeit bilanzielle Vorsorge getroffen.  Nach eingehender Analyse der gesamten Risikosituation sind aus heutiger Sicht keine bestandsgefa hrdenden Risiken erkennbar. Auch fu r die Zukunft sind aus derzeitiger Sicht keine bestandsgefa hrdenden Risiken, ggf. in Verbindung mit anderen Risiken, absehbar.  
3.11 CHANCENBERICHT Die Dynamik der M&A-Aktivita ten der letzten Jahre unterstreicht das starke Marktinteresse an den wegweisenden Entwicklungen im Bereich der Radiopharmazeutika. Es wird erwartet, dass das Marktwachstum anhalten wird und die positive Dynamik die kommenden Jahre weiterhin bestimmen wird. Wesentliche Chancen fu r die Pentixapharm ko nnen sich im Bereich der Diagnostika aus der Verpartnerung der nicht-onkologischen Indikationen ergeben. Im Bereich der onkologischen Theranostika ko nnen positive klinische Daten zu einer Wertsteigerung der Compounds fu hren, welche zu ho heren zuku nftigen Verpartnerungserlo sen bis hin zu einer Wertsteigerung des gesamten Unternehmens fu hren ko nnen. Weitere Potenziale ko nnen aus der Verpartnerung von fru hphasigen Projekten aus dem Bereich der Antiko rper sowie positiven pra -klinischen Daten zu den in Machbarkeitsstudien zur Entwicklung befindlichen Anitko rpern entstehen. Hier kommt insbesondere das Know-how der Pentixapharm sowohl im Bereich der Small Molecules auch im Bereich der Antiko rper zum Tragen. Daru ber hinaus bietet die Einlizenzierung neuer fru hphasiger Produkte die Chance, deren Wert durch das klinische Know-how von Pentixapharm im Rahmen der weiteren klinischen Entwicklung zu steigern. 
3.12 RECHNUNGSLEGUNGSBEZOGENES RISIKOMANAGEMENT UND INTERNES 

KONTROLLSYSTEM Die Pentixapharm Holding AG hat ein auf die Gro ße des Konzerns abgestimmtes rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem implementiert, welches fortwa hrend validiert und an aktuelle Entwicklungen und Erfordernisse angepasst wird. Die Dokumentation der Prozesse des internen Kontrollsystems ist an das Qualita tsmanagement angegliedert. Prima res Ziel des internen Kontrollsystems ist es, das Risiko wesentlicher Fehlaussagen in der Rechnungslegung zu verringern, wesentliche Fehlbewertungen aufzudecken und zu gewa hrleisten, dass die fu r die Finanzberichterstattung maßgeblichen Gesetze und Normen eingehalten werden. Weiterhin ist als eigenkapitalfinanziertes Unternehmen ohne laufende Umsa tze die Kapitalreichweite eine zentrale Steuerungsgro ße des Konzerns. Die Gesellschaft stellt daher im Rahmen interner Kontrollen auch auf die Einhaltung der eng mit der Unternehmensstrategie verzahnten Budgetplanung ab. Nachfolgend werden organisatorische Regelungen und Maßnahmen des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems dargestellt: Das Konzernrechnungswesen sowie das Rechnungswesen der Einzelgesellschaften des Pentixapharm-Konzerns sind zentral organisiert. Kritische Prozessschritte wie das Anlegen und A ndern von Kreditorendaten, das Buchen 
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von Gescha ftsvorfa llen und die Freigabe von Zahlungen beru cksichtigen dabei das Prinzip der Funktionstrennung. Die Mitwirkung externer Dienstleister am Abschlussprozess beschra nkt sich auf steuerliche Beratung. Die Aufstellung des Konzernabschlusses erfolgt nach einem vorgegebenen Abschlusskalender. Sa mtliche Rechnungslegungsinformationen der Einzelgesellschaften des Konzerns werden vom zentralen Finanzcontrolling u berwacht. Dabei werden Abweichungsanalysen vorgenommen und Auffa lligkeiten auch im Hinblick auf die Einhaltung der abschlussrelevanten Konzernrichtlinien untersucht und gegebenenfalls korrigiert. Auf Ebene des Finanzcontrollings erfolgen konzerninterne Abstimmungen und Konsolidierungen. Hierzu geho rt u.a. eine Abstimmung der Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den Konzerngesellschaften. Abstimmungsdifferenzen in der Konsolidierung werden periodengerecht korrigiert. Im Rahmen eines etablierten monatlichen Forecast-Prozesses u berwacht das Finanzcontrolling in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen aktuelle Kostenentwicklungen und leitet bei kritischen Planabweichungen in Abstimmung mit dem Vorstand entsprechende Gegenmaßnahmen ein. Ein strukturierter Bestell- und Einkaufsprozess stellt sicher, dass projektspezifische Ausgaben nur im Rahmen genehmigter Budgetpositionen geta tigt werden. Eine gestaffelte Freigabematrix gewa hrleistet erga nzend eine ada quate Kontrolle u ber die Mittelverwendung im Allgemeinen. Direkte Berichtswege und monatliche Zwischenabschlu sse ermo glichen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Rechnungslegung, wesentliche Fehlbewertungen und Planabweichungen rechtzeig erkannt, kommuniziert und korrigiert werden ko nnen.  Eine absolute Sicherheit in Bezug auf die Erreichung der Ziele des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems kann unabha ngig von der konkreten Ausgestaltung nicht erreicht werden. 
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4. PROGNOSEBERICHT 

4.1 AUSGANGSLAGE 2025 UND JAHRESPROGNOSE Fu r das kommende Gescha ftsjahr plant Pentixapharm die Weiterentwicklung der Pipeline; insbesondere die klinischen Studien zu Y90-PentixaTher sollen intensiviert und strategische Partnerschaften zur Fo rderung der Kommerzialisierung von Radiopharmazeutika gesta rkt werden. Dazu wird die klinische Pipeline mit Fokus auf europa ische und US-amerikanische Marktzulassungen vorangetrieben und die pra klinische Pipeline weiterentwickelt. 
4.2 KÜNFTIGE GESCHÄFTSENTWICKLUNG IM KONZERN Die ku nftige Gescha ftsentwicklung im Konzern ist identisch mit der Entwicklung der in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften PTX, PTP und Myelo.  Fu r Material und Fremdleistungen im Rahmen der Forschungs- und Entwicklungsaktivita ten werden Aufwendungen in Ho he von 11 Mio. € erwartet. Der Personalaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden auf 9,5 Mio. € und die Abschreibungen auf 3,5 Mio. € gescha tzt. Dem gegenu ber stehen 0,5 Mio. € zu erwartende sonstige betriebliche Ertra ge aus Fo rdermitteln. Der Konzern erwartet aufgrund der kostenintensiven Forschungsta tigkeiten fu r das Gescha ftsjahr 2025 daher insgesamt einen Verlust in Ho he von 23,5 Mio. €, welcher zu einem Kapitalabfluss von 20 Mio. € fu hren wird. Hierin sind keine potentiellen Erlo se aus einer Auslizenzierung beru cksichtigt. Im Weiteren plant die Gesellschaft zur Tilgung kurzfristiger Verbindlichkeit bis 4,2 Mio. € einzusetzen. Zur Sicherung der Liquidita t plant der Konzern im Gescha ftsjahr 2025 6 Mio. € aus der durch die Eckert & Ziegler gezeichneten Wandelschuldverschreibung abzurufen. 
4.3 KÜNFTIGE GESCHÄFTSENTWICKLUNG DER PENTIXAPHARM HOLDING AG Die Pentixapharm Holding AG erwartet fu r das kommende Gescha ftsjahr keine Umsatzerlo se oder sonstige betriebliche Ertra ge. Der Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen werden in Ho he von 1,3 Mio. € erwartet. Entsprechend rechnet die Gesellschaft fu r 2025 mit einem Verlust in etwa gleicher Ho he. Nach Abzug des Verlustes verbleiben liquide Mittel in Ho he von 6 Mio. €, wovon erwartbar etwa 5 Mio. € in die Kapitalausstattung der Pentixapharm AG fließen werden. Zusa tzlich hat die PTX die Mo glichkeit, u ber eine von der Eckert & Ziegler SE gezeichnete Wandelschuldverschreibung bis zu 18,5 Mio. € abzurufen. Diese Mittel sind ausreichend, um mindestens den fu r die kommenden zwo lf Monate geplanten Finanzierungsbedarf zu decken. 
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5. SONSTIGE ANGABEN 

5.1 ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG GEMÄß § 289 HGB UND 
§ 315D HGB Die nach § 289f HGB und § 315d HGB fu r bo rsennotierte Aktiengesellschaften geforderte Erkla rung zur Unternehmensfu hrung wurde abgegeben und auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.pentixapharm.com > Investoren > Corporate Governance o ffentlich zuga nglich gemacht. 
5.2 VERGÜTUNGSBERICHT In § 162 AktG wird fu r bo rsennotierte Gesellschaften die Pflicht zur ja hrlichen Erstellung eines separaten, gemeinsamen Vergu tungsberichts von Vorstand und Aufsichtsrat formuliert. Dieser ist fu r mindestens zehn Jahre auf der Internetseite der Gesellschaft zu vero ffentlichen. Der Vergu tungsbericht wird separat vero ffentlicht und ist auf unserer Internetseite zu finden: 
www.pentixapharm.com > Investoren > Corporate Governance > Berichte. 
5.3 ÜBERNAHMERECHTLICHE ANGABEN 

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals Das Grundkapital der Gesellschaft betrug am 31. Dezember 2024 24.795.477 € und ist in 24.795.477 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stu ckaktien eingeteilt. Der auf die einzelne Aktie entfallende anteilige Betrag am Grundkapital betra gt rechnerisch 1,00 €. Jede Aktie gewa hrt eine Stimme und ist maßgebend fu r den Anteil am Gewinn. Aktien mit Mehrfachstimmrechten oder Vorzugsstimmrechten sowie Ho chststimmrechte existieren nicht. Zum 31. Dezember 2024 ha lt der Konzern (mittelbar u ber die PTP) 12.429 eigene Aktien (der PTX).  
Beschränkung der Stimmrechte und Übertragung von Aktien Beschra nkungen des Stimmrechts der Aktien ko nnen sich aus den Vorschriften des Aktiengesetztes ergeben. So unterliegen Aktiona re unter bestimmten Voraussetzungen einem Stimmverbot gema ß § 136 AktG. Aus den eigenen Aktien steht der Eckert & Ziegler SE gema ß § 71b AktG kein Stimmrecht zu. Die Satzung der Gesellschaft sieht keine Stimmrechtsbeschra nkungen vor. Die Aktiona re der Gesellschaft sind hinsichtlich des Erwerbs oder der Vera ußerung von Aktien weder durch das Gesetz noch durch die Satzung der Gesellschaft eingeschra nkt. Vertragliche Beschra nkungen des Stimmrechts oder der Aktienu bertragung sind dem Vorstand nicht bekannt. 
Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital von mehr als 10 % der Stimmrechte Nach dem Wertpapierhandelsgesetz hat jeder Anleger, der durch Erwerb, Vera ußerung oder auf sonstige Weise bestimmte Anteile an Stimmrechten der Gesellschaft erreicht, u berschreitet oder unterschreitet, dies der Gesellschaft und der Bundesanstalt fu r Finanzdienstleistungsaufsicht mitzuteilen. Der niedrigste Schwellenwert fu r diese Mitteilungspflicht betra gt 3 %. Folgende direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital der Gesellschaft, die 10 % der Stimmrechte u berschreiten, sind der Gesellschaft wie folgt mitgeteilt worden: Der Aufsichtsratsvorsitzende, Dr. Andreas Eckert, hielt zum 31. Dezember 2024 mittelbar durch die Eckert Wagniskapital und Fru hphasenfinanzierung GmbH, Panketal, eine Beteiligung in Ho he von 8.557.464 Aktien und unmittelbar eine Beteiligung in Ho he von 4 Aktien, die insgesamt 34,5 % des Grundkapitals der Pentixapharm Holding AG von 24.795.477 Stu ck darstellen.  
Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestanden und bestehen nicht. 
Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind und ihre Kontrolle nicht 
unmittelbar ausüben Eine mittelbare Stimmrechtskontrolle durch am Kapital beteiligte Arbeitnehmer findet nicht statt. 
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Ernennung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands, Satzungsänderungen Das Unternehmen wird vom Vorstand geleitet und gegenu ber Dritten vertreten. Die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands ist in § 84 AktG sowie der Satzung der Gesellschaft geregelt. Danach werden die Mitglieder des Vorstands vom Aufsichtsrat fu r eine Amtszeit von ho chstens fu nf Jahren bestellt. Eine wiederholte Bestellung oder eine Verla ngerung der Amtszeit, jeweils fu r ho chstens fu nf Jahre, ist zula ssig. Sie bedarf eines erneuten Aufsichtsratsbeschlusses, der fru hestens ein Jahr vor Ablauf der bisherigen Amtszeit gefasst werden kann. Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied des Vorstands zum Vorsitzenden ernennen. Der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum Vorstand und die Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Dieser kann beispielsweise in einer groben Pflichtverletzung, der Unfa higkeit zur ordnungsgema ßen Gescha ftsfu hrung oder dem Vertrauensentzug durch die Hauptversammlung liegen. Der Vorstand besteht gema ß § 10 der Satzung der Gesellschaft aus einer oder mehreren Personen. Die Zahl der Mitglieder des Vorstands wird vom Aufsichtsrat bestimmt. Die A nderung der Satzung der Gesellschaft bedarf nach § 179 AktG eines Beschlusses der Hauptversammlung. Das Aktiengesetz sieht fu r Satzungsa nderungen in § 179 Abs. 2 AktG eine Mehrheit von mindestens drei Vierteln des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals vor. Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsa nderungen befugt, die nur die Fassung betreffen.  
Befugnisse des Vorstands zum Rückkauf von Aktien Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Juni 2024 ist der Vorstand erma chtigt, bis zum 25. Juni 2029 gem. 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erma chtigt, eigene Aktien in Ho he von bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Erma chtigung zu erwerben. Auf die aufgrund dieser Erma chtigung erworbenen Aktien du rfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des jeweiligen Grundkapitals entfallen. Die Erma chtigung kann ganz oder in Teilbetra gen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, aber auch durch ihre Konzerngesellschaften oder fu r ihre oder deren Rechnung durch Dritte ausgenutzt werden. Die Erma chtigung darf nicht zum Zwecke des Handels mit eigenen Aktien ausgenutzt werden. Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands und innerhalb der sich aus den aktienrechtlichen Grundsa tzen ergebenden Grenzen unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) u ber die Bo rse oder außerhalb der Bo rse, letzteres insbesondere durch ein o ffentliches Kaufangebot und auch unter Ausschluss des Andienungsrechts der Aktiona re. Bei einem o ffentlichen Kaufangebot kann die Gesellschaft entweder einen Preis oder eine Preisspanne fu r den Erwerb festlegen. • Erfolgt der Erwerb der Aktien u ber die Bo rse, darf der von der Gesellschaft gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Ero ffnungsauktionspreise im XETRA®-Handel an der Frankfurter Wertpapierbo rse (oder einem von der Deutschen Bo rse AG bestimmten Nachfolgesystem) an den letzten zehn Bo rsenhandelstagen vor dem Erwerb („maßgeblicher Kurs") um nicht mehr als 5 % u berschreiten und um nicht mehr als 10 % unterschreiten. Findet ein XETRA®-Handel in Aktien der Gesellschaft nicht statt, so bestimmt sich der maßgebliche Kurs aus dem Durchschnitt der Ero ffnungsauktionspreise an derjenigen Bo rse, an der in diesen zehn Bo rsenhandelstagen die ho chste Anzahl an Aktien der Gesellschaft in Summe gehandelt wurde. • Erfolgt der Erwerb der Aktien außerhalb der Bo rse, darf der gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den maßgeblichen Wert einer Aktie der Gesellschaft um nicht mehr als 20 % u ber- oder unterschreiten. • Der maßgebliche Wert ist bei einem o ffentlichen Kaufangebot der Durchschnitt des maßgeblichen Kurses an den letzten zehn Bo rsenhandelstagen vor dem Tag der o ffentlichen Anku ndigung des Kaufangebots. Das Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen. • Ergeben sich nach der Vero ffentlichung eines formellen Angebots nicht unerhebliche Abweichungen des Bo rsenkurses der Aktie der Gesellschaft gegenu ber dem maßgeblichen Wert, so kann das Angebot angepasst werden. Im Falle der Anpassung wird auf den Durchschnitt der maßgeblichen Kurse an den letzten zehn Bo rsenhandelstagen vor der Vero ffentlichung der Angebotsanpassung abgestellt. • Bei einem Erwerb der Aktien außerhalb der Bo rse in sonstiger Weise ist der maßgebliche Wert der Durchschnitt der maßgeblichen Kurse an den letzten zehn Bo rsenhandelstagen vor dem Tag des Abschlusses des dem Erwerb zugrundeliegenden Vertrages. • U berschreitet bei einem o ffentlichen Kaufangebot die Zeichnung das Volumen des Angebots, erfolgt die Annahme nach Quoten. Dabei kann eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stu ckzahlen bis zu 100 Stu ck angedienter Aktien je Aktiona r sowie eine Rundung nach kaufma nnischen Gesichtspunkten unter insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen Rechts der Aktiona re zur Andienung ihrer Aktien vorgesehen werden. 
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Der Vorstand wird erma chtigt, gehaltene eigene Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§53a AktG) zu anderen Zwecken als dem Handel in eigenen Aktien wieder zu vera ußern. (i) Die Vera ußerung der gehaltenen eigenen Aktien kann u ber die Bo rse erfolgen. (ii) Daneben kann die Vera ußerung auch in anderer Weise als u ber die Bo rse vorgenommen werden, insbesondere auch zur Erfu llung von durch die Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften eingera umten Wandlungs- oder Optionsrechten sowie gegen Sachleistungen, etwa zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen oder gewerblichen Schutzrechten. Eine Vera ußerung außerhalb der Bo rse ist insbesondere auch zula ssig, sofern maximal Aktien, die 10 % des Grundkapitals nicht u berschreiten, und zwar sowohl berechnet auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Erma chtigung als auch auf den Zeitpunkt der Ausu bung der Erma chtigung, vera ußert werden und die gehaltenen eigenen Aktien zu einem Preis vera ußert werden, der den Bo rsenkurs der Aktien der Gesellschaft in gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Vera ußerung nicht um mehr als 5 % (ohne Nebenkosten) unterschreitet. Auf den Betrag von 10 % des Grundkapitals gema ß dem vorherigen Satz ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfa llt, die aufgrund einer anderen entsprechenden Erma chtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des §186 Abs. 3 Satz 4 AktG bis zu der jeweiligen Ausu bung der vorliegenden Erma chtigung ausgegeben bzw. vera ußert werden, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Das Bezugsrecht der Aktiona re ist dabei in allen Fa llen gema ß dieses Absatzes ausgeschlossen. Der Vorstand wird des Weiteren erma chtigt, eigene Aktien den Aktiona ren aufgrund eines an alle Aktiona re gerichteten Angebots unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) zum Bezug anzubieten. Der Vorstand kann in diesem Fall mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht fu r Spitzenbetra ge ausschließen. Der Vorstand wird ferner erma chtigt, die eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Die Einziehung fu hrt zur Kapitalherabsetzung. Der Vorstand kann abweichend hiervon bestimmen, dass das Grundkapital bei der Einziehung unvera ndert bleibt und sich stattdessen durch die Einziehung der Anteil der u brigen Stu ckaktien am Grundkapital gema ß § 8 Abs. 3 AktG erho ht (vereinfachtes Einziehungsverfahren gem. § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG). Der Vorstand ist in diesem Fall zur Anpassung der Angabe der Zahl der Stu ckaktien in der Satzung erma chtigt. Der Vorstand wird außerdem erma chtigt, die eigenen Aktien im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergu tungs- beziehungsweise Belegschaftsaktienprogrammen der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen zu verwenden und an Personen, die in einem Arbeitsverha ltnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder standen, sowie an Organmitglieder von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen auszugeben. Die eigenen Aktien ko nnen den vorgenannten Personen und Organmitgliedern insbesondere entgeltlich oder unentgeltlich zum Erwerb angeboten, zugesagt und u bertragen werden, wobei das Arbeits- beziehungsweise Anstellungs- oder Organverha ltnis zum Zeitpunkt des Angebots, der Zusage oder der U bertragung bestehen muss. Der Aufsichtsrat wird erma chtigt, die gehaltenen eigenen Aktien wie folgt zu verwenden: Sie ko nnen zur Bedienung von Erwerbspflichten oder Erwerbsrechten auf Aktien der Gesellschaft verwendet werden, die mit Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft im Rahmen der Regelung zur Vorstandsvergu tung vereinbart wurden bzw. werden. Insbesondere ko nnen sie den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft vom Aufsichtsrat zum Erwerb angeboten oder mit einer Sperrfrist zugesagt bzw. u bertragen werden, wobei die Mitgliedschaft im Vorstand zum Zeitpunkt des Angebots oder der Zusage bestehen muss. Fu r neu zu gewa hrende Aktienzusagen betra gt die Mindestsperrfrist rund vier Jahre und darf fru hestens mit Ablauf des zweiten Tages nach Vero ffentlichung der Gescha ftsergebnisse im vierten Kalenderjahr nach dem Zeitpunkt der Zusage enden. Das Bezugsrecht der Aktiona re ist dabei ausgeschlossen. Die Einzelheiten der Vergu tung fu r die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat festgelegt. Hierzu geho ren auch Regelungen u ber die Unverfallbarkeit von Aktienzusagen, die einem Mitglied des Vorstands anstelle eines Teils der zur Abrechnung kommenden variablen Vergu tung (Bonus) gewa hrt werden; ebenso Regelungen u ber die Behandlung von Aktienzusagen in Sonderfa llen, wie etwa bei Pensionierung, Erwerbsunfa higkeit oder Tod, fu r die Z.B. ein Barausgleich zum Stichtag des Ausscheidens vorgesehen werden kann. Die Erma chtigungen ko nnen ganz oder in Teilbetra gen, einmal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam durch die Gesellschaft, aber auch durch ihre Konzernunternehmen oder fu r ihre oder deren Rechnung durch Dritte ausgenutzt werden. Die Erma chtigung erfasst auch die Verwendung von Aktien der Gesellschaft zu allen sonstigen gesetzlich zugelassenen Zwecken und gilt auch fu r Aktien, die aufgrund fru herer Erma chtigungsbeschlu sse nach § 71 Abs. 1 Nr. 8AktG oder auf anderem Wege erworben wurden oder werden. 
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Genehmigtes Kapital Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Juni 2024 wird der Vorstand erma chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 25. Juni 2029 um insgesamt bis zu 10.447.738 € durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 10.447.738 Stu ck neuer Stu ckaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erho hen (Genehmigtes Kapital 2024). Den Aktiona ren steht grundsa tzlich ein Bezugsrecht zu. Der Vorstand ist jedoch erma chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktiona re ganz oder teilweise auszuschließen.  Der Ausschluss des Bezugsrechts ist dabei nur in folgenden Fa llen zula ssig: (i) bei Kapitalerho hungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der Bo rse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger dieser Segmente), die ausgegebenen Aktien 20 % des Grundkapitals nicht u bersteigen und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Bo rsenpreis der bereits an der Bo rse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und alle eventuellen weiteren Voraussetzungen von §186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. Auf den Betrag von 20 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfa llt, die wa hrend der Laufzeit dieser Erma chtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund anderer entsprechender Erma chtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des §186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise vera ußert werden, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Erma chtigung gilt als Ausgabebetrag bei U bernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist; (ii) bei Kapitalerho hungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie Z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten; (iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gla ubigem der von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzura umen, wie es ihnen nach Ausu bung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfu llung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustu nde;  (iv) um Aktien im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder anderen aktienbasierten (Vergu tungs-) Programmen gegen Bar- und/oder Sacheinlagen an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder des Vertretungsorgans eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens und/oder an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens auszugeben; (v) fu r Spitzenbetra ge, die infolge des Bezugsverha ltnisses entstehen; oder (vi) in sonstigen Fa llen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt.  Der Vorstand wird erma chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerho hung und ihrer Durchfu hrung festzulegen. Der Vorstand wird erma chtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gema ß §186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes u ber das Kreditwesen ta tigen Unternehmen mit der Verpflichtung u bernommen werden sollen, sie den Aktiona ren zum Bezug anzubieten. Der Aufsichtsrat wird erma chtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen Umfang der Grundkapitalerho hung aus dem Genehmigten Kapital 2024 abzua ndern 
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Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels 
infolge eines Übernahmeangebots stehen; Entschädigungsvereinbarungen für den Fall eines 
Übernahmeangebots Fu r den Fall eines U bernahmeangebots bestehen keine zu beachtenden Vereinbarungen mit Banken oder anderen Unternehmen.  Entscha digungsvereinbarungen mit Mitgliedern des Vorstands oder Arbeitnehmern fu r den Fall eines U bernahmeangebots bestehen nicht. 
5.4 ABHÄNGIGKEITSBERICHT Es wurde ein Abha ngigkeitsbericht mit folgender Erkla rung des Vorstands erstellt: „Wir erkla ren, dass die Pentixapharm Holding AG bei den im Bericht u ber die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgefu hrten Rechtsgescha ften nach den Umsta nden, die uns zu dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem das Rechtsgescha ft vorgenommen wurde, bei jedem Rechtsgescha ft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat. Es sind keine Maßnahmen auf Veranlassung oder im Interesse des herrschenden oder eines mit ihm verbundenen Unternehmens getroffen oder unterlassen worden.“ Berlin, den 14. April 2025 Pentixapharm Holding AG 

 Der Vorstand 

 

 Dr. Dirk Pleimes                Henner Kollenberg 
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6. VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN 

VERTRETER (BILANZEID) 

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gema ß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsa tzen der Jahres- und Konzernabschluss ein den tatsa chlichen Verha ltnissen entsprechendes Bild der Vermo gens-, Finanz- und Ertragslage des Jahresabschlusses und des Konzerns vermittelt und im zusammengefassten Lagebericht der Gescha ftsverlauf einschließlich des Gescha ftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft und des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsa chlichen Verha ltnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft und des Konzerns beschrieben sind. 
 Berlin, den 14. April 2025 Pentixapharm Holding AG 

 Der Vorstand 

 

 Dr. Dirk Pleimes                Henner Kollenberg 

 

 

 



1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-

-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

 
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

 
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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